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Beschlussvorlage

Federführend:
Amt für Bau und Liegenschaften

Vorlage-Nr:
Status:
Datum:
Verfasser:
FBL:

2015/NK/563
öffentlich
17.06.2015
Herr Jennerjahn
Herr J. Banek

Abwägung der Stellungnahmen der Träger öffentlicher Belange zur Satzung 
über den Bebauungsplan Nr. 8 "Photovoltaikanlage Alte Ziegelei" der Stadt 
Neukalen

Behandlung Termin Beratungsfolge
Öffentlich 25.06.2015 Stadtvertretung Neukalen

Beschlussvorschlag:
Die während der frühzeitigen Öffentlichkeitsbeteiligung gemäß § 3 Abs. 1 BauGB, der 
Öffentlichkeitsbeteiligung nach § 3 Abs. 2 BauGB, der Trägerbeteiligung gemäß § 4 Abs. 2 
BauGB und der Beteiligung der Nachbargemeinden gemäß § 2 Abs. 2 BauGB 
eingegangenen Stellungnahmen werden gemäß Anlage 1 (Tabellen Abwägung Vorentwurf) 
und Anlage 2 (Tabellen Abwägung Entwurf) wie folgt abgewogen:  

1. Übersicht über die eingegangenen Stellungnahmen zum Vorentwurf vom 19.03.2015

Lfd. 
Nr. 

Behörden/
Nachbargemeinden

Eingang
Stellung-
nahmen

Datum 
Stellung-
nahmen

keine 
Einwände

Anmerkungen
/ Abwägung
erforderlich

Behörden/Verbände

1. Landkreis Meckl. Seen-
platte, RGSt. Waren

16.04.2015
1

13.04.2015 - X

2. Amt für Raumordnung und 
Landesplanung

31.03.2015 27.03.2015 X* -

3. Staatliches Amt für 
Landwirtschaft u. Umwelt

16.04.2015 13.04.2015 X* -

4.  Handwerkskammer 
Ostmecklenburg-Vorp.

22.04.2015 20.04.2015 X -

5. Landesforst M-V 10.04.2015 08.04.2015 - X
6. Straßenbauamt Neustrelitz 07.04.2015 31.03.2015 - X
7. GDK com (ehem. 

Verbundnetz Gas AG)
08.04.2015 02.04.2015 X* -

8. Wasser- und 
Schifffahrtsamt Stralsund 

10.04.2015 07.04.2015 X -

9. Landesamt für zentrale 
Aufgaben und Technik
der Polizei, Brand- und
Katastrophenschutz M-V

15.04.2015 15.04.2015 X

10. Landesanglerverband e.V. 10.04.2015 08.04.2015 X -
11. Deutsche Bahn AG 

DB Immobilien-Reg. Ost
01.04.2015 27.03.2015 X -

12. Schutzgemeinschaft 
Deutscher Wald 
Landesverband M-V

13.04.2015 10.04.2015 X* -

13. IHK zu Neubrandenburg 08.04.2015 02.04.2015 X -

14. Landesamt für Kultur und 
Denkmalpflege

24.04.2015 23.04.2015 - X
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15. Bundesamt für Infrastruk-
tur, Umweltschutz und 
Dienstleistungen der BW

31.03.2015
 15.04.2015
 27.04.2015

31.03.2015
13.04.2015
27.04.2015

Fristverl.
-
-

X
X

16. Landesamt für innere
Verwaltung M-V

25.03.2015 25.03.2015 X -

17. Landesamt für Gesundheit 
und Soziales M-V 

09.04.2015 02.04.2015 X -

18. Betrieb für Bau und 
Liegenschaften M-V 

10.04.2015 02.04.2015 X -

19. e.dis AG 
Regionalbereich M-V 17.04.2015

13.04.2015
13.04.2015

Mail
-

vorh. Anl.
X

20. WZV Malchin-
Stavenhagen

15.04.2015
22.04.2015

15.04.2015
21.04.2015

Mail
-

 1.Auskunft
X

21. Bergamt Stralsund 17.04.2015 16.04.2015 X -
22. Deutscher Wetterdienst 15.04.2015 09.04.2015 X
23. Hanse Werk AG 25.03.2015 25.03.2015 X -
24. Deutsche Telekom 

Technik GmbH NL Ost
07.04.2015 07.04.2015 - X

25. Einzelhandelsverband 
Nord e.V.

13.04.2015 08.04.2015 X -

Nachbargemeinden

26. Gemeinde Alt Sührkow u. 
Lelkendorf über Amt 
Mecklenb. Schweiz

09.04.2015 07.04.2015 X

X* allgemeine Hinweise, die beachtet wurden bzw. werden

Zur Stellungnahme aufgefordert / keine Stellungnahme abgegeben haben: 
- Kirchenkreisverwaltung des Kirchenkreises Güstrow
- Landesjagdverband M-V
- Grüne Liga M-V e.V.
- Meckl. Vorpommersche Verkehrsgesellschaft mbH
- Landesamt für Umwelt, Naturschutz und Geologie
- NABU M-V
- BUND e.V.
- WBV „Obere Peene“
- Kabel Deutschland Vertrieb u. Service GmbH
- BA f. Immobilienaufgaben
- BVVG Neubrandenburg
- Stadt Malchin
- Stadt Dargun

2. Frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit durch Einwohnerversammlung

Auf  der Einwohnerversammlung am 09.04.2015 wurden keine Bedenken von Bürgern 
vorgetragen (Niederschrift s. Anlage 3).

3. Übersicht über die eingegangenen Stellungnahmen zum Entwurf vom 16.04.2015

Lfd. 
Nr. 

Behörden/
Nachbargemeinden

Eingang
Stellung-
nahmen

Datum 
Stellung-
nahmen

keine 
Einwände

Anmerkungen
/ Abwägung
erforderlich

Behörden/Verbände

1. Landkreis Mecklen-
burgische Seenplatte 

09.06.2015
16.06.2015

08.06.2015
16.06.2015

Fristverl.     
      x
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2. Amt für Raumordnung
und Landesplanung

26.05.2015
19.06.2015

21.05.2015
19.06.2015

            x
      x

3. Landesamt für innere
Verwaltung M-V

08.05.2015 08.05.2015       x

4. Landesamt für Gesundheit 
und Soziales M-V 

15.05.2015 12.05.2015       x

5 Wasser- und 
Schifffahrtsamt Stralsund

15.05.2015 12.05.2015       x

6. Betrieb für Bau und 
Liegenschaften M-V

29.05.2015 27.05.2015       x

7. Bergamt Stralsund 04.06.2015 02.06.2015       x
8. Hanse Werk AG 13.05.2015 13.05.2015       x
9. E.DIS AG 17.06.2015 17.06.2015       x       
10. Kabel Deutschland 26.05.2015 21.05.2015            x
11. DB Services Immobilien 

GmbH
15.05.2015 08.05.2015       x

12. Landesanglerverband M-V 20.05.2015 18.05.2015       x
13. GDMcom mbH (ehem.

Verbundnetz Gas AG)
04.06.2015 01.06.2015       x

14. Deutsche Telekom 22.05.2015 21.05.2015            x
15. Deutscher Wetterdienst 28.05.2015 20.05.2015       x
16. Staatliches Amt für 

Landwirtschaft u. Umwelt
10.06.2015 08.06.2015       x      

17. Landesforst M-V 08.06.2015 03.06.2015       x      
18. WZV Malchin-

Stavenhagen
19.06.2015 19.06.2015       x

19. Einzelhandelsverband 
Nord e.V.

11.06.2015 09.06.2015       x

20. Handwerkskammer 
Ostmecklenburg- 
Vorpommern

07.05.2015 06.05.2015       x

21. Bundesamt für Infra-
struktur, Umweltschutz u.
Dienstleistungen der
Bundeswehr

12.05.2015 12.05.2015             x

22. Landesamt für Umwelt, 
Naturschutz und Geologie

08.06.2015 08.06.2015       x

23. IHK 16.06.2015 08.06.2015       x
Nachbargemeinden

24. Stadt Dargun 11.06.2015 10.06.2015       x
25. Gemeinden Lelkendorf

und Alt Sührkow
27.05.2015 26.05.2015       x

Bürger
26. Herr Manfred Becker 09.06.2015 09.06.2015        x

Zur Stellungnahme aufgefordert / keine Stellungnahme abgegeben haben:
- Schutzgemeinschaft Deutscher Wald LV M-V
- Landesamt für Kultur und Denkmalpflege *
- Straßenbauamt Neustrelitz *
- Landesamt für zentrale Aufgaben und Technik der Polizei 
- Landesjagdverband M-V
- Wasser- und Bodenverband „Obere Peene“
- Bundesanstalt für Immobilienaufgaben
- BVVG Neubrandenburg
- Grüne Liga M-V e.V.
- Mecklenburg-Vorpommersche Verkehrsgesellschaft mbH
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- NABU M-V
- Kirchenkreisverwaltung des Kirchenkreises Güstrow
- BUND e.V.
- Stadt Malchin

Hinweise: 

Von den mit * gekennzeichneten Behörden liegen die positiven  Stellungnahmen  zum 
Vorentwurf vor.

Der Wasser- und Bodenverband „Obere Peene“ hat telefonisch dem Amt mitgeteilt, dass 
zum Vorhaben keine Stellungnahme abgegeben wird; Belange sind nicht betroffen.

Die Stadt Neukalen geht davon aus, dass Belange nicht betroffen sind.

4. Abwägung

Die Abwägung der Stellungnahmen erfolgt nachfolgend in tabellarischer Form.

Anlage 1: Tabellen Abwägung Vorentwurf

Anlage 2: Tabellen Abwägung Entwurf

Sach- und Rechtslage:
Die Stadtvertretung Neukalen hat am 19.03.2015 den Vorentwurf des Bebauungsplanes Nr. 
8 gebilligt und zur frühzeitigen Öffentlichkeits- und Behördenbeteiligung bestimmt. Die 
Beteiligung der Öffentlichkeit erfolgte durch Einwohnerversammlung am 09.04.2015,  die  
Träger öffentlicher Belange wurden durch Scoping am 09.04.2015 unterrichtet und zur 
Abgabe einer Stellungnahme und zur Äußerung im Hinblick auf den erforderlichen Umfang 
und Detaillierungsgrad der Umweltprüfung nach § 2 Abs. 4 BauGB aufgefordert.  Am 
16.04.2015 hat die Stadtvertretung den Entwurf gebilligt und zur öffentlichen Auslegung und 
zur erneuten Beteiligung der Träger öffentlicher Belange bestimmt. Die Behörden wurden mit 
Schreiben vom 04.05.2015 zur Stellungnahme aufgefordert. Die vorgebrachten öffentlichen 
und privaten Belange zum Vorentwurf und zum Entwurf sind gemäß § 1 Abs. 7 BauGB 
untereinander und gegeneinander gerecht abzuwägen.   

Finanzielle Auswirkungen:
Die Kosten für die Erarbeitung der Satzung über den Bebauungsplan Nr. 8 „Photovoltaik- anlage Alte 
Ziegelei“ der Stadt Neukalen übernimmt der Vorhabensträger MES Moderne Energiesysteme GmbH 
Parchim. Der Vorhabensträger zur Errichtung einer Photovoltaik- anlage hat die A & S GmbH 
Neubrandenburg direkt mit der Erstellung der Planung beauftragt. Zwischen der Peenestadt Neukalen 
und der MES Moderne Energiesysteme GmbH Parchim wird ein entsprechender städtebaulicher 
Vertrag abgeschlossen. 

Anlagen:
Anlage 1 Abwägungstabellen Vorentwurf
Anlage 2 Abwägungstabellen Entwurf
Anlage 3 Niederschrift Einwohnerversammlung
Anlage 4 Niederschrift Scopingtermin 



Anla e 1 
Landesplanerische Stellungnahme zum Vorentwurf Abwägung Abstimmung 

ja nein Enth. 

Amt für 
Raumordnung und Landesplanung tt;

? 

Mecklenburgische Seenplatte 

e,  
Amt Malchin am Kummerewer See 
Bauamt 

Beerbaner Freu Slowerav 
Am Markt 1 
17139 Malchln 	
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Landesplanerische Stellungnahme zum Bebauungeplan Nr. 8 „Photovoltalkanlage Alte 
Ziegelei" der Stadt Neukaten 
Hier: Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange gern. § 4, Abs. 2 
BauGB 

Die Prüfung der Unterlagen hat Folgendes ergeben, 

im Rahmen der Planungsanzeige gemäß § 17 Landesplanungsgesetz M-V erfolgte zuletzt zu 
den Planungsinhalten des Bebauungsplanes mit Schreiben vom 23.04.2013 eine landesplane-
rische Stellungnahme. 
In deren Ergebnis konnte elne Vereinbarkeit mit den Erfordernissen der Raumordnung festge- 
stellt werden, sofern weitere Abstimmungen mit den zuständigen Fachplanungsbehörden für 
Denkmalschutz und Naturschutz durchgeführt werden 
Bei der erneuten Beurteilung haben sich keine neuen raumordnerisch relevanten Sachverhalte 
ergeben, Es wird ledoch auf Programmsatz 6.5 (9) RREP MS hingewiesen, der besagt, dass Der Hinweis wird im städtebaulichen Vertrag zwischen Vorhabenträger und 
bei allen Vorhaben zur Energieerzeugung, Energieumwandlung und des Energietrensportes 
bereits vor Inbetriebnahme Regelungen zum Rückbau der Anlegen bei Nutzungsaufgabe ge- Gemeinde berücksichtigt. 
troffen werden sollen. 

Der Bebauungsplan Nr. 8 ..,Photovoltaikenlage Alte Ziegelei" der Stadt Neukaten steht 
den Zielen und Grundsätzen der Raumordnung und Landesplanung nicht entgegen, so- . 
fern denkmalschutzrechtliche Belange ausreichend mit der zuständigen Fachbehörde 
abgestimmt we 	n. 

Die zuständigen Fachbehörden wurden im Rahmen des Verfahrens beteiligt. 

Christoph von /Ca 	n 
Letter 

nachriehtlieh' 
- Landkres Mecklenburgische Seenplatte, Regionaktand0f1 Waren (MOritz), Bauamt, Sachgebiet Kreis- 
Planung 
- Ministerium für Energie, Infrastruktur u. Landesenhvicklung Meckienpurg-Vorpommem, Referat 410, 
postalisch sowie per E-Mail 

Viarueanarbrat 	 6,8,, 	 Telefon: (0395) 1T7 55142 
Nelrnui..kreaStr. 2 - 4 	 aus 4, 22. 80.90 	 Telelee: (03195) 777 551.101 
17036 Neubrandenburg 	 e-rnall- 	poserrelleartinternv-reglerung.de 
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Anla e 1 
Stellungnahme Nr. 1/1 (zum Vorentwurf) Abwägung Abstimmung 

ja nein Enth. 	' 

t--- - -- 
Z Landkreis 

Mecklenburgische Seenplatte 
,— Der Landrat 

Lencbders Mecklenburgebbe Seeharte 
Fdetanenstraße 43. 17033 Neubrandenburg 

Regeonalstandort fArn1 /SG 
Waren (Müritz) /Bauamt /Kreisplanung Amt Malchin am Kummerower See 

für Stadt Neukalen 	 Auskunft erteilt Cindy Schulz 
, 

Am Markt 1 
Zimmer 	 Vorwahl 	Durchwahl 

17139 Malchin 	 3.32 	 03991 	78-2053 
Zentrale 	 Fax 
78-0 	 0395 57087 65965 
E-Mail cindy.schulz@lk-seenplatte.de  

ihr Zeichen 	 Ihre Nachricht vom 	 Mein Zeichen 	 Datum 

40 Je 	 23. März 2015 	1081/2015-502 	13. April 2015 

Satzung über den Bebauungsplan Nr.8 "Photovoltaikanlage Alte Ziegelei" 
der Stadt Neukalen 

hier: 	Stellungnahme des Landkreises Mecklenburgische Seenplatte als Träger öffentlicher 
Belange gemäß § 4 Abs. 1 BauGB 

Die Stadtvertretung der Stadt Neukalen hat die Aufstellung der Satzung über den Bebauungs-
plan Nr. 8 „Photovoltaikanlage Alte Ziegelei beschlossen. 

Die Stadt Neukalen führt hierzu als ersten Verfahrensschritt die Beteiligung der Behörden und 
sonstigen Trägern öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 1 BauGB durch. 
Diese frühzeitige Behördenbeteiligung dient vorrangig der Festlegung von Umfang und Detaillie- 
rungsgrad der Umweltprüfung (sog. Scoping). Die beteiligten Behörden und sonstigen Träger 
öffentlicher Belange sollen die Gemeinde hierbei beraten. 

Zur Aufstellung der Satzung über den Bebauungsplan Nr.8 "Photovoltaikanlage Alte Ziegelei" 
der Stadt Neukalen wurde dem Landkreis Mecklenburgische Seenplatte der Vorentwurf mit Be- 
gründung (Stand: März 2015) zugesandt und um entsprechende Rückäußerung gebeten. 

Bestandteil der frühzeitigen Beteiligung war ebenso ein sog. Scopingtermin am 09. April 2015, 
an dem die geplanten Maßnahmen vorgestellt wurden. 
in diesem Sinne wurde dem Landkreis Mecklenburgische Seenplatte mit Schreiben vom 23. 
März 2015 bereits der Vorentwurf mit Erläuterungen zu der o. g. Planung zugesandt und um 
entsprechende Rückäußerung gebeten. 

Gemäß der Absprache zum Scopingtermin bezieht sich die nachstehende Stellungnahme des 
Landkreises Mecklenburgische Seenplatte als Träger öffentlicher Belange auf die o. g., mit 
Schreiben vom 23. März 2015 vorgelegten Unterlagen. 
Etwaige Änderungsvorschläge/ bzw. —absichten bezogen auf die Baugebietsausweisungen im 
o. g. Bebauungsplan, wie sie auf dem Scopingtermin am 09. April 2015 diskutiert wurden, fin- 
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Anla e 1 
Stellungnahme Nr.1 /2 (zum Vorentwurf) Abwägung Abstimmung 

Seite 2 des Schreibens vom 9. April 2015 

den insbesondere auf Grund von noch offenem Klärungsbedarf dahingehend insofern keine 

ja nein Enth. 

Berücksichtigung in den nachstehenden Stellungnahme des Landkreises 

Zu dem mir vorliegenden Entwurf der Satzung über den Bebauungsplan Nr.8 ''Photovoltaikan-
lage Alte Ziegelei" der Stadt Neukalen, bestehend aus Teil A — Planzeichnung, Teil B — Text 
und der Begründung (Stand: März 2015) nehme ich als Träger öffentlicher Belange wie folgt 
Stellung: 

I. 	Allgemeines/ Grundsätzliches 

1. Südwestlich des Stadtgebietes befindet sich der Standort der alten Ziegelei. Die seit ca. 
20 Jahren nicht mehr genutzten denkmalgeschützten Gebäude wurden auf Basis einer Ab-
bruchgenehmigung mittlerweile vollständig beseitigt. 
Die Flächen sollen einer neuen wirtschaftlichen Nutzung zugeführt werden. Ein Investor beab-
sichtigt hier die Errichtung von PV-Freiflächenanlagen. 

Mit dem o. g. Bebauungsplan Nr. 8 ..Photovoltaikanlage Alte Ziegelei beabsichtigt die Stadt 
Neukalen hierfür planungsrechtliche Voraussetzungen zu schaffen. 

Das Plangebiet hat eine Größe von insgesamt ca. 7,09 ha. 

2. Bauleitpläne sind den Zielen der Raumordnung anzupassen (Anpassungspflicht nach § 
1 Abs. 4 BauGB). 

Eine aktuelle landesplanerische Stellungnahme vom 27. März 2015 liegt mir bereits vor. 
Danach entspricht der o. g. Bebauungsplan den Zielen und Grundsätzen der Raumordnung und 
Landesplanung. 

3. Gemäß § 8 Abs. 2 BauGB sind Bebauungspläne aus dem Flächennutzungsplan zu ent-
wickeln (Entwicklungsgebot). Von dem Grundsatz des Entwicklungsgebotes kann bei Vorliegen 
bestimmter Voraussetzungen gegebenenfalls abgewichen werden (§ 8 Abs. 2 — 4 BauGB). 

Der Flächennutzungsplan der Stadt Neukalen hat mit Ablauf des 10. Januar 2009 Rechtswirk-
samkeit erlangt. Dieser unterlag bereits zwei Änderungen, welche die durch o. g. Bebauungs-
plan in Rede stehenden Flächen aber nicht betreffen. 
Im rechtswirksamen Flächennutzungsplan wird der o. g. Geltungsbereich als Flächen für die 
Landwirtschaft dargestellt sowie als Flächen, deren Böden erheblich mit umweltgefährdenden 
Stoffen belastet sind, gekennzeichnet. Das Bodendenkmal ist nachrichtlich übernommen wor-
den. 

Somit ist festzustellen, dass der Bebauungsplan Nr. 8 der Stadt Neukalen nicht aus dem Flä-
chennutzungsplan entwickelt wird. 

Um diesem Entwicklungsgebot gerecht zu werden, führt die Stadt Neukalen gleichzeitig zur 
Aufstellung des o. g. Bebauungsplans das Aufstellungsverfahren zur 3. Änderung des Flächen-
nutzungsplanes durch. Sie nutzt damit die Möglichkeit des Parallelverfahrens nach § 8 Abs. 3 
BauGB. 

Darauf hinweisen möchte ich bereits an dieser Stelle, dass das Parallelverfahren eine verfah- 
rensrechtliche Besonderheit des Entwicklungsgebotes ist. Soll von der Möglichkeit des § 8 Abs. 
3 Satz 2 BauGB Gebrauch gemacht werden, muss dabei mit hinreichender Sicherheit festste-
hen, dass der Bebauungsplan aus den künftigen Darstellungen des Flächennutzungsplanes 
entwickelt sein wird. Im Ergebnis muss das Entwicklungsgebot eingehalten werden. 

Das Verfahren zur Änderung des Flächennutzungsplanes wird parallel zur 
Aufstellung 	des 	Bebauungsplanes 	durchgeführt; 	die 	Hinweise 	werden 
beachtet. 
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Anla e 1 
Stellungnahme Nr. 1/3 (zum Vorentwurf) Abwägung Abstimmung 

Serie 3 des Schreibens vom 9. April 2015 ja nein Enth. 

Auf die Genehmigungspflicht des Bebauungsplanes gemäß § 10 Abs. 2 BauGB durch die 
höhere Verwaltungsbehörde — hier: Landkreis Mecklenburgische Seenplatte — vor Der Bebauungsplan wird zur Genehmigung eingereicht. 
Rechtskraft der Flächennutzungsplanänderung in dieser Verfahrenskonstellation weise 
ich vorsorglich hin. 

4. 	Zu den vorliegenden Planunterlagen möchte ich im Hinblick auf das weitere Aufstel-
lungsverfahren zum Satzung über den Bebauungsplan Nr.8 "Photovoltaikanlage Alte Ziegelei" 
der Stadt Neukalen auf folgende grundsätzliche Aspekte aufmerksam machen. 

4.1. 	Hinsichtlich der Art der baulichen Nutzung werden die im SOPhotovoitaik zulässigen 
baulichen Anlagen bestimmt. 
Bezogen auf die Photovoltaikanlagen gehe ich davon aus, dass es sich um feststehende 
Anlagen handelt. Im Sinne der Rechtsklarheit sollte die Festsetzungen hierzu noch kon-
kretisiert werden. 

Es 	handelt sich 	um 	feststehende Anlagen, 	die 	Festsetzungen wurden 
entsprechend konkretisiert. 

Die ausnahmsweise im GEe zulässigen Wohnungen für Aufsichts- und ... Betriebsleiter 
sollten entsprechend dem Wortlaut des § 8 Abs. 3 Nr. 1 BauNVO auch dem Gewerbebe- 
trieb zugeordnet und im ggü. in Grundfläche und Baumasse untergeordnet festgesetzt 
werden. 

Der Wortlaut 	gemäß 	§ 	8 	Abs.3 	Nr.1 	Bau NVO 	wurde 	entsprechend 
übernommen. 

4.2. 	Darüber hinaus werden in den Planunterlagen keinerlei Aussagen zur Umsetzung des 
Planungsziels. insbesondere zur Betreibung des Solarparks und der erforderlichen Aus- 
gleichsmaßnahmen, gemacht. 
Da der o. g. Bebauungsplan als qualifizierter Bebauungsplan (§ 30 Abs. 1 BauGB) im 

In die Begründung wurden Aussagen zur Umsetzung des Planungsziels und 
zum städtebaulichen Vertrag mit aufgenommen. 

Sinne einer Angebotsplanung der Gemeinde aufgestellt wird, die die Planungsziele nicht 
in eigener Verantwortung umsetzen will, sind Aussagen hierzu in der Begründung zu er-
gänzen. 

In diesem Zusammenhang mache ich auch auf die rechtliche Sicherung der erforderlichen 
Ausgleichsmaßnahmen aufmerksam. Hierzu empfiehlt es sich, Regelungen in einem 
städtebaulichen Vertrag aufzunehmen. 

4.3. 	Da PV-Freiflächenanlage eine begrenzte wirtschaftliche Laufzeit haben, ist der Gemeinde 
zu empfehlen, in einem städtebaulichen Vertrag eine Rückbauverpflichtung nach dau- 
erharter Aufgabe der Nutzung zu vereinbaren. Rückbauverpflichtungen können in der 

Der Hinweis wird beachtet. 
Praxis jedoch nur dann wirksam ohne finanzielle Belastung der öffentlichen Hand durch-
gesetzt werden, wenn der Anlagenbetreiber zum Rückbau wirtschaftlich auch in der Lage 
ist. Es empfiehlt sich daher. Rückbauverpflichtungen durch Bankbürgschaften oder in ver-
gleichbarer Weise abzusichern. 

Soweit im Weiteren im konkreten Fall, wie offensichtlich beabsichtigt, auf die Festsetzung 
nach § 9 Abs. 2 Satz 1 BauGB verzichtet werden soll, hat hierzu eine Auseinanderset- 
zung zu erfolgen, welche nachvollziehbar in der Begründung darzulegen ist. 

Die Begründung wird um die entsprechenden Aussagen ergänzt. 

4.4. 	Hinsichtlich der gesicherten Erschließung des o. g. Plangebietes beschränken sich die 
Aussagen in den Planunterlagen zur stadttechnischen Erschließung auf den geplanten 

Im Entwurf wurden Aussagen zur stadttechnischen Erschließung ergänzt. 
Solarpark. Auf die festgesetzten eingeschränkten Gewerbegebiete wird nicht eingegan-
gen. 
Die Begründung sollte dahingehend im weiteren Verfahren ergänzt werden. 
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Anla e 1 
Stellungnahme Nr. 1/4 (zum Vorentwurf)  Abwägung Abstimmung 

Seite 4 des Schreibens vom 9. April 2015 ja nein Enth. 

II. Umfang und Detaillierungsgrad der Umweltprüfung 

Nach § 2 Abs. 4 Satz 2 BauGB legt die Gemeinde für jeden Bauleitplan fest, in welchem Um-
fang und Detaillierungsgrad die Ermittlung der Umweltschutzbelange für die Umweltprüfung 
erforderlich ist (sog. Scoping). Die beteiligten Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Be-
lange sollen die Gemeinde hierbei beraten. 

Durch den Landkreis Mecklenburgische Seenplatte ergeht im Hinblick auf den erforderlichen 
Umfang und Detaillierungsgrad der Umweltprüfung nach § 2 Abs. 4 BauGB folgende Stellung-
nahme im Sinne des § 4 Abs. 1 BauGB. 

1. 	Seitens der unteren Denkmalschutzbehörde wird darauf aufmerksam gemacht, dass 
durch o. g. Bebauungsplan denkmalpflegerische Belange von Baudenkmalen nicht berührt 
werden. 

Im Geltungsbereich der o. g. Bebauungsplansatzung wurde für die ehemalige Ziegelei (in der 
Denkmalliste des Landkreises unter der Nummer 854 als Baudenkmal eingetragen) mit Datum 
vom 09. November 2012 eine Abbruchgenehmigung erteilt. 
Einvernehmlich mit dem Landesamt für Kultur und Denkmalpflege wurde dem Abbruch unter 
Einhaltung von Auflagen zugestimmt. Die Auflage 3 „ Für eine zeitnahe Veränderung der 
Denkmalliste ist der vollzogene Abbruch der unteren Denkmalschutzbehörde schriftlich durch 
den Bauherren anzuzeigen" ist bis heute nicht erfolgt. 

Der vollzogene Abbruch wird durch die Ziegelei Peenestadt Neukalen GmbH 
angezeigt. 

Aus denkmalpflegerischer Sicht ist davon auszugehen, dass diese Anzeige umgehend nachge-
holt wird und somit baudenkmalpflegerische Belange nicht mehr betroffen sein werden. 

Darüber hinaus befindet sich im o. g. Plangebiet das Bodendenkmal „Alte Ziegelei". Dieses ist 
in der Planzeichnung nachrichtlich übernommen worden. 

Für den Fall, dass durch die Bauarbeiten/ Erdarbeiten in die o. g. Bodendenkmale eingegriffen 
werden muss, ist eine Genehmigung der unteren Denkmalschutzbehörde gemäß § 7 Abs. 1 

In der Stellungnahme des Landesamtes für Kultur und Denkmalpflege vom 
23.04.2015 weicht die Ausgrenzung in der Planzeichnung geringfügig von der 

DSchG M-V erforderlich. Der Antrag auf denkmalrechtliche Genehmigung ist bei der unteren Ausgrenzung 	gemäß 	Anlage 	(Bodendenkmale) 	der 	vorliegenden 
Denkmalschutzbehörde des Landkreises einzureichen. 
Ist jedoch für die vorgesehenen Maßnahmen eine Genehmigung/ Erlaubnis/ Zulassung/ Zu- 
stimmung oder Planfeststellung nach anderen gesetzlichen Bestimmungen erforderlich, so wird 
dadurch die denkmalrechtliche Genehmigung ersetzt (§ 7 Abs. 6 DSchG M-V). 

Stellungnahme 	ab; 	die 	Ausgrenzung 	des 	Bodendenkmals 	wird 	in 	der 
Planzeichnung entsprechend angepasst. 

In diesen Fällen ist der Antrag ist bei der zuständigen Behörde einzureichen. Diese Behörde 
beteiligt dann die Denkmalbehörden. 

Es wird bereits darauf hingewiesen, dass bei der jeweiligen Genehmigung folgende Auflage 
oder Bedingung einzuhalten sein wird. 

Vor Beginn jeglicher Erdarbeiten muss die fachgerechte Bergung und Dokumentation der be-
troffenen Teile des Bodendenkmals sichergestellt werden. Die Kosten für diese Maßnahme 
trägt der Verursacher des Eingriffs gemäß § 6 Abs. 5 DSchG M-V. über die in Aussicht ge-
nommenen Maßnahmen zur Bergung und Dokumentation des Bodendenkmals ist das Landes-
amt für Kultur und Denkmalpflege rechtzeitig vor Beginn der Erdarbeiten zu unterrichten. 

Hinweise: 
Eine Beratung zur Bergung und Dokumentation von Bodendenkmalen erhalten Sie beim Lan-
desamt für Kultur und Denkmalpflege, Domhof 4/5, 19055 Schwerin (Frau Schanz, Tel. 0385- 
58879681). 
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Anla e 1 
Stellungnahme Nr. 1/5 (zum Vorentwurf) Abwägung Abstimmung 

Seite 5 des Schreibens vom 9. April 2015 ja nein Enth. 

2. 	Aus naturschutzrechtlicher Sicht wird zu vorliegendem Bebauungsplanentwurf wie folgt 
Stellung genommen. 

• Zu empfehlen ist die räumliche Grenze des Bebauungsplanes im Süden bis zur Baugren- 
ze zu verschieben. Somit würde die Fläche des SPA-Gebietes DE 2242-401 „Mecklenburgi- 
sche Schweiz und Kummerower See" nicht durch den Bebauungsplan überplant werden. 

Die räumliche Grenze im Süden wird nicht geändert. Im B-Plan werden die 
vorhandenen Nutzungen festgesetzt, durch die Flurstückgrenzen ist eine klare 

Gemäß § 1 Abs. 3 VSGLVO M-V vom 12. Juli 2011 geht diese Verordnung anderen Rechts- 
vorschriften zum Schutz von geschützten Teilen von Natur und Landschaft vor. 

Abgrenzung des Geltungsbereiches gegeben. Der Wald und das SPA werden 
nachrichtlich übernommen. Das SPA-Gebiet wird nicht beeinträchtigt. 

• Mit der Aufstellung des Bebauungsplanes zur Errichtung einer Photovoltaikanlage werden 
gemäß § 14 Abs. 1 BNatSchG Eingriffe in Natur und Landschaft vorbereitet. Entspre-
chend § 15 BNatSchG ist der Verursacher eines Eingriffs verpflichtet, vermeidbare Beein-
trächtigungen durch Maßnahmen des Naturschutzes und der Landschaftspflege auszuglei-
chen (Ausgleichsmaßnahmen) oder zu ersetzen (Ersatzmaßnahmen). 

Der Eingriffs- und Ausgleichsbilanzierung wird zugestimmt. 
Die Kompensationsmaßnahmen Renaturierung eines Kleingewässers und Entwicklung von Im Entwurf wurden entsprechende textliche Festsetzungen getroffen. 
Röhrichtbeständen und Rieden wird zugestimmt. Diese Kompensationsmaßnahmen sind 
in den textlichen Festsetzungen zu übernehmen. 

Der Kompensationsüberschuss reduziert sich durch die Vergrößerung des 
Der errechnete Kompensationsüberschuss von 7.199 m' Kompensationsflächenäquivalente 
können als Ökokonto der Stadt Neukaten bei der unteren Naturschutzbehörde beantragt 
werden. 

Gewerbegebietes 	auf 	2.338m2 	Flächenäquivalent. 	Die 	Anrechnung 	als 
Okokontomaßnahme wird beantragt. 

• Im Ergebnis der SPA-Verträglichkeitsprüfung sind keine erheblichen und nachhaltigen 
Beeinträchtigungen der Erhaltungsziele bzw. des Schutzzweckes durch die Nachnutzung 
des ehemaligen Ziegeleigeländes als Photovoltaikanlage im Zuge der B-Planausweisung zu 
erwarten. 

Eine Ausnahmeprüfung sowie Maßnahmen zum Kohärenzausgleich sind nicht erforder-
lich. 

• Die Prüfung des Artenschutzrechtlichen Fachbeitrages ergab, dass keine bevorzugten 
Lebensräume von Anhang IV Arten der FFH-Richtlinie und Vogelarten vorkommen. 

Für die Art Zauneidechse sind im süd-/ südöstlichen Bereich des o. g. Bebauungsplanes 
geeignete Versteckmöglichkeiten und Sonnenplätze anzulegen. Diese Maßnahmen sind in 
den textlichen Festsetzungen zu übernehmen. 

Diese Maßnahmen werden als textliche Festsetzungen übernommen. 

3. 	Aus immissionsschutzrechtlicher Sicht wird darauf hingewiesen, dass gemäß § 50 Bun-
des-Immissionsschutzgesetz (BlmSchG) bei raumbedeutsamen Planungen für eine bestimmte 
Nutzung vorgesehene Flächen einander so zuzuordnen sind, dass schädliche Umwelteinwir-
kungen auf die ausschließlich oder überwiegend dem Wohnen dienenden Gebiete sowie auf 
sonstige schutzbedürftige Gebiete, insbesondere öffentlich genutzte Gebiete, wichtige Ver-
kehrswege, Freizeitgebiete und unter dem Gesichtspunkt des Naturschutzes besonders wert-
volle oder besonders empfindliche Gebiete und öffentlich genutzte Gebäude soweit wie möglich 
vermieden werden. 

Es wird darauf hingewiesen, dass neben einer möglichen schädlichen Umwelteinwirkung i. S. v. 
Erhebliche 	Beeinträchtigungen 	durch 	Blendwirkungen 	und 	Belästigungen 
durch Geräusche sind nicht zu erwarten. 

§ 3 Abs. 1 BlmSchG durch Blendwirkungen, die von Photovoltaikanlagen ausgehen können, 
insbesondere von Transformatoranlagen, die im Zusammenhang mit Photovoltaikanlagen er- 
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Anlage 1 
Stellungnahme Nr. 1/6 (zum Vorentwurf) 

	
Abwägung 
	

Abstimmung 
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Anla e 1 
Seite 6 des Schreibens vom 9. April 2015 

richtet werden, erhebliche Belästigungen durch Geräusche in der Nachbarschaft hervorgerufen 
werden können. 

ja nein Enth. 

Bei der Bauausführung ist daher darauf zu achten, dass an den, auf den eingeschränkten Ge-
werbegebieten Teilgebiet 1 und 2 des Bebauungsplanes Nr. 8 gelegenen fremden schutzwürdi- 
gen Bebauungen sowie an den Wohnbebauungen in der Außenbereichssiedlung an der ehe-
maligen Ziegelei auf den Flurstücken 229, 230, 231/3-231/5 und 271/1 der Flur 5 von Neukalen 
die zulässigen Immissionsreitwerte außerhalb von Gebäuden nach Nr. 6.1 der Sechsten All-
gemeinen Verwaltungsvorschrift zum Bundes-immissionsschutzgesetz (Technische Anleitung 
zum Schutz gegen Lärm — TA Lärm) nicht überschritten werden. 

Die Hinweise werden in die Begründung mit aufgenommen. 

Schädliche Umwelteinwirkungen durch tieffrequente Geräusche nach Nr. 7.3 der TA Lärm sind 
auszuschließen. 

Für die eingeschränkten Gewerbegebiete Teilgebiet 1 und 2 gilt ein Immissionsrichtwert von 65 
dB(A) am Tage und 50 dB(A) in der Nacht. 
An den Wohnbebauungen auf den o. g. Flurstücken ist ein Immissionsrichtwert von tags 60 
dB(A) und nachts 45 dB(A) einzuhalten. Als Nachtzeit gilt die Zeit von 22.00 bis 06.00 Uhr. 

4. Aus abfallrechtlicher Sicht wird im Ergebnis der Prüfung des vorliegenden Entwurfs wie 
folgt Stellung genommen. 

Das StALU wurde einbezogen; die Belange der Altlasten wurden hinreichend 
Da es sich um einen registrierten Altstandort nach Bodenschutzgesetz handelt, ist das Staatli- 
che Amt für Landwirtschaft und Umwelt in Neubrandenburg im weiteren Planverfahren mit ein- 

berücksichtigt. 	Es 	wurden 	keine 	Einwände 	aus 	immissionsschutz- 	und 
zubeziehen, wovon ich aber grundsätzlich ausgehe. abfallrechtlicher Sicht vorgetragen. 

5. Aus Sicht des Gesundheitsamtes wird darauf hingewiesen, dass sich ein Teil des Ge-
ländes in der Trinkwasserschutzzone III der Zentralen Trinkwasserversorgungsanlage der Stadt Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. Nach einer Information der 
Neukalen befindet. 
Hier ist Vorsorge zu treffen, dass das Grundwasser vor Verunreinigungen und sonstigen Beein- 
trächtigungen geschützt wird. 

unteren Wasserbehörde vom 10.04.2015 liegt das Plangebiet außerhalb der 
Trinkwasserschutzzone III. 

III. Sonstige Hinweise 

Weiterhin möchte ich bereits zum vorliegenden Vorentwurf der Satzung über den Bebauungs-
plan Nr.8 "Photovoltaikanlage Alte Ziegelei" der Stadt Neukalen folgende Hinweise für die Wei-
terentwicklung bzw. zum durchzuführenden Verfahren geben: 

1. 	Seitens der unteren Straßenverkehrsbehörde wird darauf hingewiesen, dass bei Bau-
maßnahmen der Veranlasser verpflichtet ist, solche Technologien anzuwenden, mit denen für 
den Verkehrsablauf die günstigste Lösung erzielt wird. Die 	Hinweise 	sind 	im 	Rahmen 	der 	Umsetzung 	durch 	die 	jeweiligen 
Der Verkehrsablauf und die Sicherheit im Straßenverkehr besitzen gegenüber den Baumaß- 
nahmen, die zur Einschränkung bzw. zeitweiligen Aufhebung der öffentlichen Nutzung von 

Vorhabenträger zu beachten. 

Straßen führen, den Vorrang. Die Grundsätze sind bereits in der Phase der Vorbereitung der 
Baumaßnahme zu beachten. 

Alle Baumaßnahmen bzw. Beeinträchtigungen, die den Straßenkörper mit seinen Nebenanla-
gen betreffen, sind mit dem zuständigen Straßenbaulastträger abzustimmen. 

Für eine notwendige Verkehrsraumeinschränkung ist vor Beginn der Bauphase eine verkehrs-
rechtliche Anordnung gemäß § 45 Abs. 6 StVO beim Landkreis Mecklenburgische Seenplatte, 
Ordnungsamt, Straßenverkehrswesen, Adolf-Pompe-Straße 12-15, 17109 Demmin, einzuholen. 
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Anla e 1 
Stellungnahme Nr. 1/7 (zum Vorentwurf) Abwägung Abstimmung 

Seite 7 des Schrelbens vorn 9. April 2015 ja nein Enth. 

2. 	Unter dem Gesichtspunkt der gebotenen Normenklarheit möchte ich hier im Wesentli-
chen auf die folgenden grundsätzlichen Aspekte verweisen: 

• Im o. g. Bebauungsplan werden auch Festsetzungen getroffen, welche auf anderen Vor-
schriften als das BauGB beruhen und daher auf Basis des § 9 Abs. 6 BauGB als nach- 
richtliche Übernahme in den Plan aufzunehmen sind. Dies betrifft insbesondere der 30m- 

Im Bebauungsplan wurden die nachrichtlichen Übernahmen vorgenommen. 
Waldabstand sowie die Flächen für Wald. 

Nach Prüfung der Sachlage wird das Erhaltungsgebot für die Bäume im 
Bezogen auf die Erhaltungsgebote sollte noch einmal geprüft werden, ob es sich hierbei 
ebenso um eine nachrichtliche Übernahme (§ 9 Abs. 6 BauGB) oder aber um eine aus 
städtebaulichen Gründen getroffene Festsetzung im Sinne des § 9 Abs. 1 BauGB handelt. 

Bebauungsplan als Festsetzung nach §9 Abs.1 Nr.25 BauGB getroffen. 

Da es sich bei den vorliegenden Unterlagen um einen Vorentwurf handelt, gehe ich davon aus, 
dass die Stadt diese grundsätzlichen Gesichtspunkte im weiteren Verfahren berücksichtigen 
wird. Deshalb gehe ich hier im Einzelnen nicht weiter darauf ein. 

3. 	Gemäß § 3 Abs. 2 Satz 1 BauGB sind in der förmlichen Öffentlichkeitsbeteiligung die Die Hinweise werden beachtet. 
Entwürfe der Bauleitpläne mit der Begründung einschließlich aller Anlagen (z. B. Grünord-
nungspläne, Gutachten) und den nach Einschätzung der Gemeinde wesentlichen, bereits vor-
liegenden umweltbezogenen Stellungnahmen für die Dauer eines Monats öffentlich auszulegen. 
Wesentliche Stellungnahmen sind u. a. die der Behörden und anerkannten Naturschutzverbän-
den. 

Ort und Dauer der öffentlichen Bekanntmachung sind mindestens eine Woche vorher ortsüblich 
bekannt zu machen. 

Im Rahmen der Bekanntmachung ist weiterhin anzugeben, welche Arten umweltbezogener 
Informationen ausgelegt werden. 
Dies erfordert eine schlagwortartige Zusammenfassung und Charakterisierung derjenigen 
Umweltinformationen, die u. a. in den verfügbaren Stellungnahmen behandelt werden. 
Die Informationen sollen der Öffentlichkeit eine erste inhaltliche Einschätzung darüber ermögli-
chen, ob die Planung weitere, von den verfügbaren Stellungnahmen nicht abgedeckte Umwelt-
belange berührt, denen sie durch eigene Stellungnahmen Gehör verschaffen will. 
Eine bloße Auflistung der verfügbaren Stellungnahmen einzelner Träger öffentlicher Belange 
ohne inhaltliche Charakterisierung verfehlt diese Anstoßwirkung. 

Auf das Schreiben des Landkreises Mecklenburgische Seenplatte vom 11. Oktober 2013 
verweise ich hierzu. 

Sofern zum Zeitpunkt der Bekanntmachung noch keine wesentlichen umweltrelevanten Stel-
lungnahmen oder andere Informationen vorliegen, ist dazu ebenfalls eine entsprechende Aus-
sage zu treffen. 

Es ist zwar unbeachtlich, wenn im Auslegungsverfahren bei der gemäß § 3 Abs. 2 BauGB vor-
geschriebenen Angabe, welche Arten umweltbezogener Informationen verfügbar sind, einzelne 
Angaben gefehlt haben. Das schlichte Unterlassen dieser Angaben bleibt jedoch ein beachtli-
cher Fehler gemäß § 214 BauGB. 

Im Auftrag 

Cindy Schulz 
SB Bauleitplanung 
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Anla e 1 
Stellungnahme Nr. 5 (zum Vorentwurf) Abwägung Abstimmung 

Landesforst 
Mecklenburg-Vorpommern __ 	
- Anstalt des öffentlichen Rechts - 

_ 	 Der Vorstand 

2 
Folgende Aussage ist falsch: „Ausnahmen sind geregelt in § 15 LWaldG (1Naldum-
wandlung) und in § 3 der Waldabstandsverordnung (Unterschreitung des Waldab-
standes bis auf 20m)." 

ja nein Enth. 
(?-,7.7 ; 

Forstamt Dargun Der § 15 LVValdG (Waldumwandlung) ist nicht für die Regelung von Ausnahmen des 
Forstamt Dargun 	• 	Dorfstraße 89 	• 	17179 FInkenthal Waldabstandes vorgesehen, sondern hier gilt die Verordnung zur Bestimmung von 
Amt Malchin am Kummerower See 	 Bearbeitet von: 	Frau Klonen 

Ausnahmen bei der Einhaltung des Abstandes baulicher Anlagen zum Wald - 
-Der Amtsvorsteher- 	 Telefon: 	0 3 99 71/ 30 93-15 Waldabstandsverordnung (WebstVO) vom 20. April 2005 (GVOBI. S. 166). Eine „Un- 
handelnd für die Peenestadt Neukalen 	 Fax: 	 0 3 99 71/ 30 93 19

e-mail: 	dargun@lfoa-mv.de  
Postfach 1151 

terschreitung des Waldabstandes bis auf 20m" - ist in dieser Verordnung so nicht 
vermerkt! 

17131 Malchin 	 Aktenzeichen' 7444 382 Für weitere Fragen diesbezüglich können Sie sich gern an meine Mitarbeiterin, Frau 
Klasen, unter o.g. Telefonnummer wenden. 

Finkenthal den 	8.April 2015 

Satzung über den Bebauungsplan Nr. 8 „Photovoltaikanlage Alte Ziegelei" der 
Stadt Neukalen 
hier: frühzeitige Öffentlichkeitsbeteiligung 

Mit freundlichen Grüßen 
Im Auftrag 

Anforderung einer Stellungnahme gemäß § 4 Abs. 1 BauGB, Mitteilung des Um- 
fangs- und Detaillierungsgrades der Umweltprüfung  

1 71rs-r?;mt-slelltr---*.... 
Sehr geehrte Damen und Herren, 

entsprechend der „Hinweise für die raumordnerische Bewertung und die baurechtli- 
che Beurteilung von großflächigen Photovoltaikanlagen im Außenbereich des Minis- 
terium für Verkehr, Bau und Landesentwicklung M-V sind gemäß Punkt 4.3 folgende 
Flächen als Ausschlussflächen zu behandeln und für die Planung von PV-Anlagen 
auszuschließen: 

• Wald im Sinne des Landeswaldgesetz_es einschließlich der Waldab- 
standsflächen 

Abwägung 

Der fachliche Fehler wurde korrigiert. 
Auf Grundlage meiner bereits erfolgten Stellungnahmen (zum F-Plan), hinsichtlich 
der PV-Anlage, haben Sie die gesetzliche Waldabstandsregelung (30m) bereits in 
Ihre Satzung und Planzeichnung aufgenommen und somit sind die Belange der 
Forstbehörde erfüllt. 

Hinsichtlich des Detaillierungsgrades der Umweltprüfung gibt es aus forstlicher Sicht 
keine Einwände. 

Bezüglich Ihrer Umweltschutzziele aus übergeordneten Fachgesetzen und Fachpla- 
nungen und ihre Berücksichtigung (Pkt. 5.1.2) muss ich sie um die Korrektur folgen-
der fachlicher Fehler bitten: 

Gemäß 4 20 des Landesweidaesetzes M-V (in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 27.Juli 2011 - GVOBI. M-V S. 870) ist zur Sicherung vor Gefahren durch Wind- 
wurf und Waldbrand bei der Errichtung von baulichen Anlagen ein Abstand zum Wald 
von 30 Metern einzuhalten. 

ßenkverbineng: 
Vorstand: Sven MDmeyer 	 Deutsche Bundesbank 	 Telefon: 0 39 94/ 2 35-0 
Landesforst Meckleoburg-Vorpommern 	BLZ 150 000 00 (Inland) 	 Telefax: 0 39 94/ 2 35-1 99 
—Anstalt des öffentlichen Rechts — 	Konto: 150 01530 	 E-mail: 	zentrale@floa-mv.de  

	

ors 	Fritz- Reuter- Platz 9 	 BIC: NIARKDEF1150 (Ausland) 

	

Lxi)dxstt 	 Internet: www.wald-mv.de  17139 Malchln 	 IBAN: 0E87150000000018001530 
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Anla e 1 
Stellungnahme Nr.6 (zum Vorentwurf) Abwägung Abstimmung 

2 5  
Mecklenburg  Lgie  

ja nein Enth. 

Straßenbauamt Neustrelitz 

mifikty.4: 
, 

r 	swasanbaaamt Neuaner • PF 1248 , 17222 Neustrelitz 

Bearbelter. Codes Teilchen Amt Malchin 
am Kummerower See 	PbSTEING-ANG--- 	

Tek3fon: (03081) 460 -311 

- Amt: Bau und Liege . 	• i.:8'ERVvAlr NG MALCHIN 	Mel.f .
C.orina.TeIcherkgsbv.mv•regierung.de  

Am Markt I 	Ort nal an: 	4 1 
''--• 1331-555-23 

17139 Malchin 	am: 
	0  Z April  2015 	Neustreib, 31. Mfilz ?Dis 

,.._ 
Tgb.-Nr. 	(02:1  /2015 L 	 Verteiler 	AV 

10 	20 	30 liallal 
nachrichtlich: SM Stavenhagen 

Satzung über den Bebauungsplan Nr. 8 ,,Photovoltaikanlage Alte Ziegelei" der Stadt Neukalen 
Ihr Schreiben vom 23. März 2015, Ihr Zeichen 40 Je 

Sehr geehrter Herr Jennetjahn, 

die Unterlagen zum o. a. Bebauungsplan habe ich bezüglich der vom Straßenbauamt Neustrelitz zu 
vertretenden Belange geprüft. 
Der Geltungsbereich des B-Plans liegt an der freien Strecke der Landesstraße Nr. 20, die sich in 
der Baulast des Landes befindet und durch das Straßenbauamt Neustrelitz verwaltet wird. 

Nach § 31(1) StrWG-MV dürfen bauliche Anlagen an der freien Strecke einer Landesstraße in 
einem Abstand von 20 Metern, jeweils gerechnet ab befestigter Fahrbahnkante, nicht errichtet 
werden. Die Baugrenze wurde bereits entsprechend festgesetzt. 

Die verkehrliche Erschließung ist über die Gemeindestraße, die bei ca. km 6.715 im Abschnitt 100 
linksseitig an die L 20 anbindet, vorgesehen. 
Das Anlegen neuer Zufahrten zur freien Strecke der L 20 ist für das Vorhaben nicht zulässig. Das Anlegen neuer Zufahrten ist nicht geplant. 
Bitte treffen Sie Vorkehrungen, dass direkte Reflexionen der Anlage, die eine Lichtimmission bzw. 
Blendwirkung auf die Verkehrsteilnehmer der L 20 bewirken können, ausgeschlossen werden. 

Bei Beachtung der Darlegungen wird seitens der Straßenbauverwaltung dem Bebauungsplan Nr. 8, 
der Stadt Neukalen mit dem Stand 19. März 2015, zugestimmt. 

Direkte Reflexionen, die eine Lichtimmission bzw. Blendwirkungen haben 
können, sind nicht zu erwarten. 

Um Vorlage des Abwägungsergebnisses und des bestätigten B-Plans wird gebeten. 

Mit freundlichen Grüßen 

Der bestätigte Bebauungsplan ist nach Abschluss des Verfahrens gesondert 
zu beantragen. 

Im Auftrag 

'.....---1 

Hans-J 	him Conrad 

Flausanschrift 	 Talean (33981)4804 	 E-Idall 
Heestraße 5 	 Telefax 	(03981)480 190 	 sbaugehvms-raglerung.tle 
17235 Neu !tett 
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Anlage 1 
Stellungnahme Nr. 14/1 (zum Vorentwurf) Abwägung Abstimmung 

_, 
ja nein Enth. 

liA ING  
I SVADTVERWA'ZJNG MALGHIN 

Landesamt für Kultur und 

• .-
24, April 2015 Denkmalpflege 

Mecklenburg-Vorpommern 

e 
--r,;!.441., 

..r.,1 
- Archäologie und Denkmalpflege — 

74 .16.ess Ilannesses 	 -1 r 	Im:1mm 

Av i 	I 
1 	

_
i_ 70j

... 
 3t) 	1.. 1...i. .1 .  5E _ 1  

Reet.11 rosa 19311 stmee 

7hr Schreiben: 23 03 21015 

AMT MALCHIN am Kummerower See 	 Ihr 2•1chen: 	40J3 

Der Amtsvorsteher 	 Bareelee vom Berleetanurg 
Telefon: 	03115,5 58 79- 311 Ft Beulhina 

Postfach 1151 	 038555 811 79 • 312 Fr Bennsee 
0358/5 58 79 . 313 FU Ourny 

Men Liehen: 01-2-1/14Ne01303n. uiewern 
17131 	Malchin 	 (alite kremet aneoboe 

L 	 J 	Schwerin, den 23 04 2015 

Satzung über den Bebauungsplan Nr. 5 "Photovoltalkanlage Alte Ziegelei' 	der Stadt 
Neukalen, hier: frühzeitige Beteiligung der Behörden zum Vorentwurf mit Umweltprirfung, 
Stand 19.03.2015 
Stellungnahme des Landesamtes für Kultur und Denkmalpflege 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

im Bereich des o. g. Vorhabens sind nach gegenwärtigem Kenntnisstand mehrere Denkmale 
bekannt, die durch die geplanten Maßnahmen berührt werden. 

Delanfierte Angaben zum Umgang mit Im Vorhabensgebiet befindlichen Bodendenkmalen und 
Bau- und Kunstdenkmalen sind den dieser Stellungnahme beigefügten Anlagen zu entnehmen. Die den Anlagen zu entnehmende Angaben werden beachtet. 

Erläuterungen: 
Denkmale sind gemäß § 2(l) DSchG M-V Sachen, Mehrheiten von Sachen und Teile von Sachen, an 
deren Erhaltung und Nutzung ein offenliehes Interesse besteht, wem die Sachen bedeutend für die 

Das Bodendenkmal wird in seinen Ausgrenzungen der Ausgrenzung gemäß 
Geschichte des Menschen, für Städte und Siedlungen oder für die Entwicklung der Arbelts- und Anlage angepasst; die Nebenbestimmungen werden in die Begründung mit 
Wirtschaftsbedingungen sind und für die Erhaltung und Nutzung künstletische, wissenschafUiche, 
geschichtliche, volkskundliche oder städtebauliche Gründe vorliegen [§ 2(1) DSchG M-V3. Gern. § 1 (3) aufgenommen. 
sind daher bei effentächen Planungen und Maßnahmen die Belange des Denkmalschutzes und der 
Denkmalpflege zu berücksichtigen. 

Diese Stellungnahme erfolgt in Wahrnehmung der Aufgaben und Befugnisse der Fachbehörden für Ein denkmalpflegerischer Belang in Bezug auf das Baudenkmal „Alte Ziegelei" 
Bodendenkmale bzw. Denkmalpflege und als Träger öffentlicher Belange (§ 4 (2) Pkt 6 DSehG M-V1. besteht nicht mehr. 
Mit freundlichen Grüßen 	 nachrichtlich an: 
Im Auftrag 	 Untere Denlernetschutzbehörde, MSE 

gez. Dr. Detlef Jantzen 	 gez. Dr. Bettina Gnekow 
Landesarchäologe 	 Dezematsleiterin Prakt. Denkmalpflege 

2 Anlagen 

Das Schreiben wurde maschinell erstellt und ist ohne Unterschrift gültig. 
Hausanschrillen 
Undesamt NW Kerne. und Dentundpnese Ifeeddenburs•Vorpocamern 
Vereenume 	 0055001035 00 	tendendidleen 	tammuschis 

Nen entiramild 
Sen 2 	61.43-.603den-nasde03 1 

Dentnelpeese 	 andrisSchwaret 
Owleste.d5 	 0.1.1 415 	 JoharnasS1010e06r 29 	GM Senk 
005903,0,0, 	 100155 Schasein 	1e063 Senne 	 306036390,91 	37496 Grentinal 

7e1 031151817171 111 	 Te 0186 See To in 	Tal SM 55144.0 	Tel 0315 IU ‚sein 	70 03834 1013.0 
fas 0331 511a 70 344 	 Fas 0335 555 79 344 	Fas 0345 55444.24 	Fes 9265 51070003 	Fax 01334 505343 
nee pedolelleedneade-m de 

, 
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Anlacie 1 
Stellungnahme Nr. 14/2, 3 und 4 (zum Vorentwurf) Abstimmung 

Anlage (Bodendenkmale> 

Zum Schreiben vom: 23,04.2015 	zum Az: 01-2-DMINeukalen, Stadt-08-01 

Betr.: Satzung über den Bebauungsplan Nr. 8 'Pholovoltaikanlage Alte Ziegelei 	der Stadt 
Neukalen, hier: frühzeitige Beteiligung der BehOrden zum Vorentwurf mit Umweltprüfung, Stand 
19.03.2015 
weitere Auskünfte erteilt Frau Schanz, 0385/58879-881 

Das o. g. Vorhaben berührt Bodendenkmale (vgl. beiliegende Karte). Für das Vorhaben ist deshalb 
eine Genehmigung nach § 7 DSchG M-V erforderlich. 

Erfordern die geplanten Maßnahmen eine Genehmigung der Unteren Denkmalschutzbehörde 
gemaß § 7 (1) DSchG M-V, so kann diese nur befürwortet werden, wenn die unten aufgeführten 
Nebenbestimmungen gemäß § 7 (5) DSchG M-V in die Genehmigung aufgenommen werden 

Erfordern 	die 	vorgesehenen 	Maßnahmen 	eine 	Planfeststellung, 	Genehmigung, 	Erlaubnis, 
Bewilligung oder Zulassung nach anderen gesetzlichen Bestimmungen als dern DSchG M-V, so 
kann das gemäß § 7 (6) DSchG M-V erforderliche Einvernehmen dazu nur hergestellt werden, 
wenn die unten aufgeführten Nebenbestimmungen gemäß § 7 (5) DSchG M-V entsprechend 
aufgenommen werden. 

Nebenbestimmungen: 

Im Gebiet des o. g. Vorhabens sind Bodendenkmale bekannt (vgl. beitragende Karte). Die 
Genehmigung ist an die Einhaltung folgender Bedingungen gebunden: 

Vor Beginn jeglicher Erdarbeiten muss die lachgerechte Bergung und Dokumentation der mit 
der Farbe Blau gekennzeichneten Bodendenkmale sichergestellt wenden. Die Kosten für diese 
Maßnahmen trägt der Verursacher des Eingriffs f§ 6 (5) DSchG M-V). Ober die in Aussicht 
genommenen Maßnahmen zur Elergung und Dokumentation des Bodendenkrnals ist das 
Landesaml für Kultur und Denkmaldege rechtzeitig vor Beginn der Erdarbeiten zu unterrichten. 

Hinweise: 

Eine Beratung zur Bergung und Dokumentation von Bodendenkmalen erhalten Sie bei der 
zuständigen Unteren Denkmaischutzbehörde bzw. beim Landesamt für Kultur und Denkmalpflege, 
Domhor 4/5, 19055 Schwerin. 

Anlage (Bau- und Kunstdenkmale) 

zum Schreiben vom: 23.04.2015 	zum Az: 01-2•DM/Neukalen, Stadt-08-01 

Betr.: Satzung über den Bebauungsplan Nr. 8 "Photovortalkanlage Alte Ziegelei" der Stadt 
Neukalen, hier frühzeitige Beteiligung der Behörden zum Vorentwurf mit Umweltprüfung, Stand 
19.03.2015 
wettere Auskünfte erteilt: Frau Krug, 0385/58879-326 

2012 musste seitens der Landesdenkmalpflege dem Antrag auf Abbruch der Ziegelei Neukaten 
wg. der fehlenden Nutzungsperspektive für die ehemalige Ziegel und des mittlerweile desolaten 
Bauzustands der zugehörigen Baulichkeiten hergestellt werden. 
Ein denkmalpflegerischer Belang besteht für das Maßnahmegebiet des B-Plans Nr. 8 
„Photovolt aikanlage Alte Ziegelei" folglich nicht mehr. 
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Anla e 1 
Stellungnahme Nr. 15 (zum Vorentwurf) Abwägung Abstimmung 

und 	 60 BundesamtfürI der , 
Bundeswehr * Dienstleistungen  

	
nd

st
e
ru
u
Mu

e
r
s 
	

JAHRE 

ja nein Enth. 

Infra 1 3 

Iluomeme it.nInewuntr. umnmumm mmotenst...9» 
C-lw liond•sene• Pestissn121113•1101111.. .. 	. 	, 	1, 

Amt Malohin am Kummerower See 
Postfach 11 51 

Fontaberegraberg O. 55123 Bonn 

17131 Metchin 	 Poodoch 29 51 53019 Bonn 
Telefon 749 Iogn 5504 -4567 
1-41•14c .49 (0123 5504 - 5783 

Ehr 3402 -4067 
BAB1013.,741385bundessvehr .079 

— 	47lenzoidurn 	 5.2475811/. 	 Bonn. 
Inlia 	4540.00 Km Schütt 	 I 3. Apal 2015 Zeichen 1.054.15.1305 

IMIII. Abgabe einer Stellungnahme; 
hier: Satzung über den Bebauungsplan Nr. 8 ;Photovoltnikenlage Alte Ziegelei" der Stadt Neukalen; 

Beteiligung nach § 4 (1) BauGB 
ez., 1.11w Schreiben vom 23.03.2015; Ihr Zeichen_ 40.16 

2. Meine E-Mail vorn 31.03.2015 
3. Ihre E-Mail vom 13_04.2015 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

sehr geehrter Herr Jennerjahn, 

dass o.g. Vorhaben liegt Im Zuständigkeitsbereich des Flugplatzes Rostock-Laage. Somit 

werden militärische Belange berührt und evtl. beeinträchtigt. Da mir aufgrund der Kürze 

der Zelt noch nicht alle Stellungnahmen meiner militärischen Fachdienststellen vorliegen, 

mache ich zum jetzigen Zeitpunkt grundsätzliche Bedenken geilend. 

Die 	grundsätzlichen 	Bedenken 
27.04.2015 ausgeräumt.  

wurden mit der Stellungnahme vom 

Sobald mir alle internen fachlichen Stellungnahmen vorliegen, werde Ich Ihnen eine neue 

Stellungnahme zukommen lassen. 

Für weitere Fragen stehe Ich Ihnen gerne zur Verfügung. 

Mit freundlichen Grüßen 

Im Auftrag 

Im Original gezeichnet 

Schutt 
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Anla e 1 
Stellungnahme Nr. 15 (zum Vorentwurf) Abwägung Abstimmung 

*Bundesamt für Infrastruktur, Umweltschutz und 	 60 
Dienstleistungen der Bundeswehr 	 JA 	RE 
Infra I 3 

iii......iulreeemblectrnaseliNeneleleuepen 
Mt 6411011WIPC • NM«,  n FP 11.11 tim 	 ., 	.'',. .r,':.' 	. 

Im Solarpark wurden die zulässigen Bauhöhen mit max. 4,00m über Grund 
festgelegt. 

Der Text wird in die Begründung mit aufgenommen. 

ja nein Enth. 

Amt Matchin 
am Kummerower See 
Ani Markt 1 Fornisiernprzean 200. 5123B 

P110111129 62 5301985m 
'I 7139 Malchin 	 Toldon .49 (0)2213 5504. 5420 

reufax: +49 nen 5504 - 6153 
0yr 3402 - 5463 

twudbe4.042bureervelecrp 

— 
Atteneelchen 	 Eaerbeerfrin 	 Barre 

I de I 3 -45-00-00 / 1.354-15.SON 	Herr 0. Ulme 	 27 Apell 2015 

Per E-Mail 
«Mo Anforderung einer Stellungnahme; 

hier. Satzung über den Bebauungsplan Nr. 8 Photovoltaikantage Alte Ziegelei' der Stadt Neukaien 
en, Ihr Schreiben vorn: 23.03.2015 Ihr Zeichen: 40 Je 

_____ 	Sehr geehrte Damen und Herren, 

bei Einhaftung der beantragten Parameter bestehen seitens der Bundeswehr keine 
Bedenken. Eiauhöhe Ober Grund, 4,50 Meter. 
Bei der o.g. Maßnahme sind militärische Belange berührt aber nicht beeinträchtigt. 

Koordinaten Im zentralen Punkt 

52148 34,8" 	 12.46‘ 50,3' 

Ich bitte um Aufnahme de e fohlenden Textes In den Genehmieunosbeacheid: 
Vier Wochen vor Baubeginn sind dem Bundesamt für Infrastruktur, Umweltschutz und 

— 	Dienstleistungen der Bundeswehr, Fontainengraben 200, 53123 Bonn unter Angabe des 
Zeichens Infra I 3 1-054-15-SON alle endgültigen Daten wie Art des Hindemisses, Standort 
mit geographischen Koordinaten in WGS 84, Höhe Ober Erdoberfläche, Gesamthöhe über 
NN, ggf. Art der Kennzeichnung und Zeitraum Baubeginn bis Abbauende anzuzeigen. 

Bei Änderung der Bauhöhe, des Bautype oder der Standortkoordinaten Ist das Bundesamt 
für Infrastruktur, Umweltschutz und Dienstleistungen der Bundeswehr erneut zu beteiligen. 
Ich bitte mir zu gegebener Zeit einen Nebenabdruck des Genehmigungsbescheides unter 
Angabe meines Zeichens zu übersenden. 

Mit freundlichen Grüßen 

Im Auftrag 

Im Original gezeichnet 

G. Schmidt 
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Anla e 1 
Stellungnahme Nr. 19/1 (zum Vorentwurf) Abwägung Abstimmung 

ei,c1 is 

Tr..c.._ gc./.',21"." 
ja nein Enth. 

1.010..• 	 1.10 	IU Illesuara010,10nve UNS Aß 

aegearumeretre 

tautienburg VOrra0m/nern 

ktrieb Nenennet» 

llmipmetle. 	40 

Mitritt Oderhalf 
A&S GmbH Neubrandenburg 

POSTE1NGANG August-Milarch.Straße 1 
Stauenhagen. Straße 42  a 
17173 Alaiehin 

17033 Neubrandenburg 
Gretel Nticlg. 00,00, s-es.do  

17. APR. 	2815 
Peletlif»tbelfl 

1.1,014:NA 

Sribrl. 	q C9   Slindlnhargner Straße 41a 

17119 Mall110.4 

Malchin. 11. April 20)5 ken ihn 

T o3144 20e7•3141 

T Irma 10e1.11130 
Vorhaben: 	10-Plan Nr. A, PV-Anlage Alle Ziegelei 

Neuleakn 
birel.zinn 

lies de 

Ftextandeplan-Aumkunft-Nr.: Mal-0196-2015 
Unw Zekhen NIM M 

Sehr geehrte Damen und Herren. 

wir beziehen uns auf Ihr Schreiben vom 13.04.2015 und teilen Ihnen mit. 

lin Bereich des o g. Vorhabens befinden sich. 
Clas-Verteiltingsanlagen• 	keine Der 	Anlagenbestand 	wurde 	berücksichtigt; 	in 	der 	Satzung 	erfolgen 
EIT-Veneilungsanlagen • 	0.4- und 204V-Kabel sowie eine 

20-kV-Fieileinmg 
Festsetzungen 	von 	Geh-, 	Fahr- 	und 	Leitungsrechten 	zugunsten 	des 

der E.DIS AG. Unternehmens. 

Als Anlage edinhen Sie den Bestandsplan mit unseren eingezeichneten Vertei- 
lungsanlagen. Bitte Uherprüfen Sie den beigefügten Bestandsplan gemäß Tabelle 	. 	... 
im Formular .,0euandspl8n-Atiskunit-  auf Vollständigkeit und beachten Sie die 	,rertnenne • 

Hinweise und Richtlinie. tu Arbeite. la der Nähe von Verteilungsanlagen 	0.,  lromaa 1.0,4 

der EDIS AG. Die Hinweise sind Bestandteil dieser Restandsplan-Auskunfi. Eine  
Kopie der als Anlage beiliegenden „Bestandsplan Auskunti-  senden Sie uns bitte 	..:......•`.., 
untereeichriet als Emptangshesnitigung zu. 	 n. .'„,,,...."42:7«...., 

I. 0.enteneal6e .10.0 

Die Beständiplan-Auskunft beschränkt sich auf das in der Anfrage angegebene 	ereteereer 0.41,1•rt MIM 
HU 74» 

13atifeld, Bei darüber hinausgehenden Vnrhatien und Planungen ist eine erneule 	St. 00 4/14.10074 

Dest andsplan-Auskunn erfordert iell. 	
uat NI Of alio 0 00.M111,  
V.34.010er 41 Oft77/2090001.11540 

Ceeer•enfe. tb 

Diese 1;nierlagen dienen als Information und nicht als Grundlage zum Cturchrült- 	.'“r',...nt.nt.• 
11001• I, 007 IU 

agn sah Bauarbeiten. Zu konkreten Vorhaben setzen Sie sich bitte mindestens 	au Im tu.. 
4100 GM .1704 000011441 7, 00 
ex mauem. 

erautane sena ea 
Peetee.ateurtener 
400451Se ses 

1 
IUI.M. ta 
,0•10 017t1.7 00000114 501S 00 
Ihr DfUlatair. 
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Anla e 1 
Stellungnahme Nr. 19/2 (zum Vorentwurf) Abwägung Abstimmung 

ja nein Enth. 

fee rl dl is 

14 Tage sein BPIIII1Cgilln mit uns in Verbindung. Wir werden Ihnen dir erforderli- 

chen %Joterlagen zum Anlagentscuand zusenden. Die 	Hinweise 	und 	Richtlinien 	sind 	im 	Rahmen 	der 	Umsetzung 	der 
Baumaßnahmen durch den jeweiligen Vorhabenträger zu beachten. 

Wir bin en Sie, unseren Anlagenbestand hei Ihrer vorhabenkonkreten Planung zu 

berncksichtigen. 

Die Lage unserer Veneilung 	nlagen il vnr Raiebeginn mittels handecsehachtecr 

Quergrahungcn genau zu ennilleln. 

Vor Beginn von Arbeiten ist eine Vororteinweisung erforderlich. Ritte stimmen Sie 

sich bis 14 Tage vin Baubeginn Inn uns ah. Für die Einweisung vor Ort wird das 

Fonnblatt der E.DIS AG „Einweisung" verwendet. 

Wir übergeben Ihnen folgende Richtlinien und Hinweise ZU Arbeiten in der Nähr 

und zum Schutz V011 Verteilungsanlagen: 

• „I linweise und Richtlinien zu Arbeiten in der Nähe von Kobelaniagen der 

F.DIS AG" 

- 	..ilinweise und Richtlinien zu Arbeiten in der Nähe von Ereikitungcn der 

E.DIS AG- 

- 	_Hinweise und Richtlinien zu Flaumpflanzungen in der Nähe von Vertei- 

lungsanlagen der E.DIS AG" 

Für Rückfragen sichert Ihnen in unserem Reinnalbereich unsere Mitarbeiter gern 

zur Verfitzung. 

Anspiechpartner ist für, 

Sunmvereergungsnnlagen , Hem Beyer 	 Telefon 01944/2097-31,112, 

Mit freundlichen Grüßen 

F.DIS AG 

' 

- 	, 
i.A Kay-Patriek Beyer 	 i.A. Schull,11riedbelm 

Anlagen 

Bestandspläne 

Richtlinien 

Bestandsplan-Auskunft 

s , s 
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Anla e 1 
Stellungnahme Nr. 20/1 (zum Vorentwurf) Abwägung Abstimmung 

ja nein Enth. 

WasserZweckVerband 	
Z 

/VIALCHIN 	STAVENHAGEN 	 01 

- Der Verbandsvorsteher - 

/ '-.\•-za..„ 
. 	...d....ev.e.....e s<KA...o,  se 	;7151  5,..e.'7,4, 	. 

ihre Zeichen. 
ihre Nachtee von 23.03.2015 
unsone Zeichen 	TI-KR 

Amt Malchin am 
Am Markt 1 

Kummerower See 	 AM.* .., 	ChüStina KnAn 
'0:-.:iill. ,,,.t 	- 	- 	

.. 
---1 Telefon. 	039954 361-564 

17139 Malchin STA'"'LTUMG V.^4,2r-0›. 	i Tom, 	039954 361-531 
origtnat an 	‘,) 	 . E.Mail 	ch krohneenvIdelchehelevenhapen de 

am 	22. Apr 	A.  il 2015 	. DMun' 	
21.04.2015 

%fettelle, I 	MV 	f— 
_ ,0 j 20 1 	30.  I210 	50 

Satzung über den Bebauungsplan Nr. 8 „Photovoltaikanlage Alte Ziegelei" der 
Stadt Neukalen 
hier: frühzeitige Öffentlichkeitsbeteiligung 

Sehr geehrter Herr Jennerjahn, 

uns liegen die Begründung zur Satzung und die Planzeichnung vom 19.03.2015 vor. 
Bitte beachten Sie dazu unsere nachfolgenden Hinwelse. 

2.0 Planungsgrundlagen I Verfahren 
Ziele der Raumordnung und Landesplanung 
Das Bebauungsgebiet befindet sich außerhalb des Einzugsgebietes unserer Trinkwas- Der Hinweis wird in die Begründung mit aufgenommen. 
sergewinnungsaniage in Neukalen. Forderungen zum Schulz des Grundwassers erhebt 
das Umweltamt des Landkreises Mecklenburgische Seenplatte. 

Der Löschwasserversorgung der Siedlung an der Alten Ziegelei wird auch 
4.1 Städtebauliches Konzept! Projektbeschreibung 
Eine Löschwasserversorgung aus dem öffentlichen Netz kann für dieses Gebiet nicht er- zukünftig über den vorhandenen Löschwasserteich abgesichert. Zusätzliches 
folgen. Darüber haben wir Sie im Rahmen der Anhörung zur 2. Änderung des Flächen- 
nutzungsplanes am 02.08.2014 bereits informiert. Ist der Löschteich ausreichend be- 

Löschwasser 	kann 	außerhalb 	durch 	das 	Tankfahrzeug 	der 	örtlichen 
messen, auch für die außerhalb des Geltungsbereiches befindlichen Wohngrundstücke? Feuerwehr zur Verfügung gestellt werden. 

Die Standorte der zum Ausgleich vorgesehenen neuen Bäume sind mit uns abzustim-
men. Das Anpflanzen neuer Bäume ist nicht vorgesehen; mit dem B-Plan werden 

4.3 Erschließung folgende Ausgleichsmaßnahmen festgesetzt: 
Stadttechnische Erschließung • Renaturierung des Kleingewässers 
Die außerhalb des Bebauungsplanes zum Wohnen genutzten Grundstücke und das 
Tierheim versorgen wir mit Trinkwasser. Bis 2025 obliegt diesen Grundstückseigentü- • Entwicklung von Röhrichtbeständen und Rieden. 
mem die Abwasserbeseitigungspflicht. Dies betrifft das anfallende Schmutzwasser. 

Zur stadttechnischen Erschließung: 
Die Hinweise zur stadttechnischen Erschließung werden in die Begründung 

w..... i....— V  mit aufgenommen und bei der Umsetzung der Planung beachtet. 0...r.....* 	Leävertv..4,....va. edd,edee..eCe...., 	Beede. he.erh-de NM... 	 12......•fflffled 
. 

1.4 try,G5.4 3614> r.,. 1)17%! 4 ke 9, 
1721.2d:.vgetl.v.3. 	•ta rk sends, .33 	INA,. 1.34..vre O.k. G...•«+ 
,.. ,4144444 	 LZ 150 1,..:Ch 	Zsee. keed, hseded ereced 	ta 	VI.* *hien 
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Anlage 1 
Stellungnahme Nr. 20/2 (zum Vorentwurf) Abwägung Abstimmung 

WasserZweck Verband Maleruin Stavenhagen 

Die 	Stadt 	Neukalen 	wird 	im 	Plangebiet 	keine 	öffentlichen 
Erschließungsanlagen bauen und betreiben; die innere Erschließung der 
Fläche erfolgt über die vorhandenen Anschlüsse und wird privatrechtlich 
geregelt. 

ja nein Enth. 

Anlagen zur Niederschlagswasserbeseitigung betreiben wir in diesem Gebiet ebenfalls 
nicht. Das wird sich langfristig auch nicht ändern. 

Für die beiden am nördlichen Plangebietsrand ausgewiesenen Gewerbeflächen werden 
wir ebenfalls keine zentrale schmutzwasserseitige Erschließung vornehmen. 
Die Versorgung dieser Grundstücke mit Trinkwasser ist möglich. Erhöhte Anforderungen 
hinsichtlich Wassermenge und Versorgungsdruck müssen über die Kundenanlage auf 
dem jeweiligen Grundstück (z. Bsp. Behälter, Druckerhöhungsanlage) abgesichert wer- 
den. 

Für den Betrieb der Photovoltaikanlage wird kein Trinkwasser benötigt. Schmutzwasser 
fällt nicht an, das Niederschlagswasser soll auf den Grundstücken versickern. 

4.4 Grünordnungskonzept / Ausgleichsmaßnahmen 
Bitte stimmen Sie alle Ausgleichsmaßnahmen mit uns ab. Unsere Anlagen müssen frei 
und zugänglich bleiben. 

Freundliche = rüße 

,,,, 

- - 	-Ar/eitel 
e ir aftsführerin 
r 

AmIN1034.14 dor. 	 Seite 2 von 2 
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Anla e 1 
Stellungnahme Nr. 24/1 (zum Vorentwurf) Abwägung Abstimmung 

, ja nein Enth. 
ERLEBEN, WAS VERBINDET. 

DEUTSCHE TELEKOM TECHNIK GNU 
01059 Dresden 

Amt Malchin am Kummerower See 
Postfach 11 51 

17131 Maichin 

"MIT'M  AZ: 40Je 
ARMMUMM' 	0105-2015, PTI 23, PPB 7, Gerhard Buhl 
Meall"." +49 30 835378350 

	

nAMM 	07.94.2015 

	

alnwfl 	Satzung Ober den Bebauungsplan Nr. B „Photovoltaikanlage Alte Ziegelei' 
der Stadt Neukalen 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

im Planbereich befinden sich Telekommunikationslinien (TK-Linien) der Deutschen Die Telekommunikationslinien werden in die Planzeichnung übernommen. 
Telekom AG. 

VVir weisen aber darauf hin, dass durch die Einrichtung eines Solarenergieparks in 
unmittelbarer Nähe zu unseren TelekommunIkationslinien, gemäß der Definition aus Die Hinweise sind im Rahmen der Umsetzung der Baumaßnahmen durch den 
DIN VDE 0800, Teil 174-3 der unmittelbare oder mittelbare übertritt von Strom aus Vorhabenträger zu beachten. 
Starkstromanlagen auf Bauteile von Telekom-Anlagen auszuschließen ist: 

unmittelbar; 

• wenn sich Teile von Starkstrom- und Telekom-Anlagen berühren oder unzulässig 
nähern 

• durch Kurz- und Körperschlüsse In Starkstromanlagen, bei denen Teile der 
Telekom-Aniagen in den Potentialausgleich einbezogen sind. 

mittelbar : 

• durch eine dritte Leitung, die im selben Spannfeld eine starlcstromführende Leitung 
und eine oberirdische Telekom-Anlage kreuzt 

• durch Erdströme aus Starkstromanlagen auf Telekom-Anlagen, die sich Im 
Spannungstrichter von Kraft- oder Umspannwerken, Trafostationen bzw. geerdeten 
Starkstrommasten befinden. Die Einhaltung ausreichender Abstände wird berücksichtigt. 

Wir empfehlen daher schon bei der Festlegung der Standorte einen ausreichenden 
Abstand zu unseren Telekommunikationslinien zu berücksichtigen. 

Die notwendigen Abstimmungen mit dem Versorgungsunternehmen erfolgen 
in Verantwortung des Vorhabenträgers. 

MUMME TELEKOIA TECHNIK MON 
14ausertschdfl.  Techrnk Niederlassung Osl. Dresdner Slr. III 01445 Radeln« 1 Besuchendresse. kn Rom, Tors/ 1.11094 Burg Slergar0 
POSlanelft 01059 Dnesdan 
leielon Telelon .40351 4740. Irdene roterlelekom de 
Kare« Pootank Searbrecken (1111 590 100 661.14m-eh. 245 586 68, IRAN 0E1759010060901 2485 86611 SWF1-131C PBNICDEET590 
Aubetue 0,21oma Knall Biorsttrenderl 1 Bosolde6eren11,  BE. BW° lentieureorolOorstender). Moll Malneis. Carsten Mar 
lendetsmeter AmtsgeMA Bonn 1 IRP 11190. SU der Gesetteduh Bonn 1 USteNr. 00 01444520? 

..2 
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Anla e 1 
Stellungnahme Nr. 24/2 und 3 (zum Vorentwurf) Abwägung Abstimmung 

ja nein Enth. 
' DATUM 	07.04.2015 

FUISANGE51 	Amt Malchin an Kummerower See 
SEITE 	2 

Können die geforderten Schutzabstände nicht eingehalten werden sind die Kosten für 
0 
e Änderungen an den TK-Linien oder Schutzmaßnahmen vom Veranlasser der neuen .:J — 

Anlagen zu tragen. 
1 Bitte beachten Sie bei Ihren weiteren Planungen, dass keine Verpflichtung der 
11 ig Deutschen Telekom AG besteht, den Solarenergiepark an das öffentliche m ci 

Telekommunikationsnetz der Deutschen Telekom AG anzuschließen. 

10
7.

64
.2

0 1
5 	

1 

Gegebenenfalls Ist dennoch die Anbindung an das Telekommunikationsnetz der 
Deutschen Telekom AG auf freiwilliger Basis und unter der Voraussetzung der 
Kostenerstattung durch den Vorhabenträger möglich. Hierzu ist jedoch eine rechtzeitige 
und einvernehmliche Abstimmung des Vorhabenträgers mit der Deutschen Telekom 

-- « 
E 

AG erforderlich. 6 
2 
-1 z 

Kabelschutzanweisung F 

Es ist immer zu beachten, dass sich die bauausführende Tiefbaufirma 14 Tage vor dem . e 
Beginn der Bauarbeiten über oder in der Nähe unserer TK-Linien durch die Deutsche 
Telekom mittels Auskunft zu Aufgrabungen Dritte einweisen lässt, um u. a. Schäden 
am Eigentum der Deutschen Telekom zu vermeiden und um jederzeit den 
ungehinderten Zugang zu TK-Linien, z.B. Im Falle von Störungen bzw. für notwendige 

g z § o 

1N
eu

ka
le

n,
  M

al
e

in
  

Montage- und Wartungsarbeiten, zu gewährleisten. Die Notwendigkeit der Einweisung 
bezieht sich auch auf Flächen, die für die Durchführung von Ausgleichsmaßnahmen, 
für die Lagerung von Baumaterial wie auch zum Abstellen der Bautechnik benötigt 
werden. s  

•
 

2 
/ 4(

1 7
g

,  

;e2
°4  

t  4  

Die "Anweisung zum Schutze unterirdischer Anlagen der Deutschen Telekom AG bei 
Arbeiten anderer (Kabelschutzanweisung)" Ist zu beachten (siehe Anlage). 

Mit freundlichen Grüßen 1 

1.(-LAJI 

I 
e 

G. Buhl 2 
I 

Anlagen i 
1 Kabelschutzanweisung 

o 1 Obersichtsplan E ä 
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Anlage 1 
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Anla e 2 
Stellungnahme Nr. 1/1 (zum Entwurf) Abwägung Abstimmung 

ja nein Enth. 

Landkreis , 
Mecklenburgische Seenplatte 
Der Landrat 

Lauchsee Mecklenburesche Seenplate 
Plalanenstrahe 43. 17033 Neubrandenburg 

Regionalstandort /Amt /SG 
Waten (Mhtitz) /Bauamt /Kreisplanung 

Amt Malchin am Kummerower See 
für Stadt Neukalen 	 Auskunft erteilt Cindy Schulz 

Am Markt 1 
Zimmer 	 Vorwahl 	Durchwahl 

17139 Malchin 	 132 	 03991 	78-2453 
Zentrale 	 Fax 
78-0 	 0395 57087 65965 
E-Mail ctndyschulz@lk-seenplatte.de  

Ihr Zeichen 	 Ihre Nachncht vorn 	 Mein Zeichen 	 Datum 

40 Je 	 05. Mai 2015 	1727/2015-502 	16. Juni 2015 

Satzung über den Bebauungsplan Nr. 8 "Photovoltaikanlage Alte Ziegelei" 
der Stadt Neukalen 

hier: 	Stellungnahme des Landkreises Mecklenburgische Seenplatte als Träger öffentlicher 
Belange gemäß § 4 Abs. 2 BauGB 

Die Stadtvertretung der Stadt Neukalen hat die Aufstellung der Satzung über den Bebauungs-
plan Nr. 8 „Photovoltaikanlage Alte Ziegelei'.  beschlossen. 

Als ersten Verfahrensschritt führte die Stadt bereits die Beteiligung der Behörden und sonstigen 
Trägern öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 1 BauGB durch. Diese frühzeitige Behördenbetei- 
ligung diente vorrangig der Festlegung von Umfang und Detaillierungsgrad der Umweltprüfung 
(sog. Scoping). Die beteiligten Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange sollen die 
Gemeinde hierbei beraten. 
Hierzu hat der Landkreis mit Datum vom 13. April 2015 eine Stellungnahme abgegeben, auf die 
ich vom Grundsatz her verweise. Darin wurde insbesondere auf planungs- und naturschutz-
rechtliche Belange hingewiesen. 

In der Sitzung der Stadtvertretung am 16. April 2015 wurde der daraufhin erarbeitete Entwurf zu 
o. g. Bebauungsplan gebilligt und zur öffentlichen Auslegung bestimmt. 
Mit Schreiben vom 04. Mai 2015 wurde der Landkreis Mecklenburgische Seenplatte hierzu im 
Rahmen der Beteiligung nach § 4 Abs. 2 BauGB zur Abgabe einer Stellungnahme aufgefordert. 

Zu dem mir vorliegenden Entwurf der Satzung über den Bebauungsplan Nr. 8 der Stadt Neu- 
kalen, bestehend aus Teil A — Planzeichnung, Teil 8— Text sowie der Begründung (Stand: April 
2015) nehme ich als Träger öffentlicher Belange wie folgt Stellung: 
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Anla e 2 
Stellungnahme Nr.1 /2 (zum Entwurf) Abwägung Abstimmung 

2 ja nein Enth. 

I. 	Allgemeines/ Grundsätzliches 

1. Südwestlich des Stadtgebietes befindet sich der Standort der alten Ziegelei. Die seit ca. 
20 Jahren nicht mehr genutzten denkmalgeschützten Gebäude wurden auf Basis einer Ab-
bruchgenehmigung mittlerweile vollständig beseitigt. 
Die Flächen sollen einer neuen wirtschaftlichen Nutzung zugeführt werden. Ein Investor beab-
sichtigt hier die Errichtung von Photovoltaikfreiflächenanlage (PVF). 

Gegenüber dem Vorentwurf hat sich das sonstige Sondergebiet mit der Zweckbestimmung 
'Photovoltaikanlage' (SO) verkleinert. Die übrigen im Vorentwurf noch als SO festgesetzten 
Flächen wurden insoweit nun als Gewerbegebiet festgesetzt. 

Mit dem o. g. Bebauungsplan sollen hierfür planungsrechtliche Voraussetzungen geschaffen 
werden. 

Das Plangebiet hat eine Größe von insgesamt ca. 7,1 ha. 

2. Bauleitpläne sind den Zielen der Raumordnung anzupassen (Anpassungspflicht nach Zu 2. § 1 Abs. 4 BauGB). 

Eine landesplanerische Stellungnahme vom 21. Mai 2015 liegt mir vor. 
Danach steht der o. g. Bebauungsplan im Ergebnis den Zielen und Grundsätzen der Raumord-
nung und Landesplanung zur Siedlungsentwicklung entgegen. Der 	Raumordnungsbehörde 	wurden 	am 	17.06.2015 	eine 	ergänzende 

Begründung 	zum 	Entwurf 	des 	Bebauungsplanes 	und 	Vorentwurf 	der 
Auf Grund dieser negativen landesplanerischen Positionierung des Amtes für Raumordnung 
und Landesplanung Mecklenburgische Seenplatte bestand Klärungsbedarf zum mit o. g. Be- 
bauungsplan beabsichtigten Planungsziel. 

In einem Vororttermin mit dem Bürgermeister der Stadt Neukalen, Vertretern des Amtes Mal- 
chin am Kummerower See, dem Amt für Raumordnung und Landesplanung Mecklenburgische 

3.Änderung des Flächennutzungsplanes übergeben mit der Bitte um Abgabe 
einer landesplanerischen Stellungnahme im Rahmen einer erneuten Prüfung 
der Planungen. 

Seenplatte, dem Landkreis Mecklenburgische Seenplatte sowie dem Vorhabenträger der PVF 
und dem Planungsbüro wurde das mit dem o. g. Bebauungsplan verfolgte Planungsziel noch 
einmal eingehend besprochen. 

Dazu liegt die Stellungnahme der Raumordnungsbehörde vom 19.06.2015 
vor. Bei Beachtung der in dieser Stellungnahme formulierten Maßgaben wird 

Insbesondere wurde herausgearbeitet, dass sich speziell in den südlich der Verkehrsflächen 
festgesetzten Gewerbegebieten Lagerplätze, -stätten etablieren sollen, was den vorliegenden 
Planunterlagen so nicht entnommen werden konnte. 

die Vereinbarkeit mit den Zielen der Raumordnung und Landesplanung 
festgestellt. 

Da die Stadt Neukalen bereits über größere vorhandene Gewerbeflächen verfügt, wurde im 
Hinblick auf eine weitere Gewerbegebietsausweisung im Stadtgebiet die Erarbeitung eines 

Die in der Stellungnahme vom 19.06.2015 formulierten Maßgaben werden 
beachtet; 	die 	Vereinbarkeit 	mit 	den 	Zielen 	und 	Grundsätzen 	der 

Konzeptes bezogen auf die Gewerbeentwicklung empfohlen, welches kurzfristig dem Amt 
für Raumordnung zur Beurteilung und Stellungnahme vorzulegen ist. Raumordnungsbehörde ist gegeben. 
Im Hinblick auf die Genehmigungsfähigkeit des o. g. Bebauungsplanes sollte dieses Konzept im 
Weiteren auch zur Anlage der Begründung erklärt und beigefügt werden. 

Ich weise vorsorglich darauf hin, dass Voraussetzung für die Genehmigungsfähigkeit der 
Satzung über den Bebauungsplan Nr. 01/2014 der Gemeinde Kratzeburg eine positive landes-
planerische Stellungnahme ist. 

Darüber hinaus sind die Planunterlagen daher bezogen auf die geplanten Gewerbenutzungen 
im o. g. Plangebiet um Aussagen hierzu ergänzt werden. 
Die Festsetzungen hinsichtlich Einschränkungen der nach § 8 BauNVO zulässigen Nutzungs- 
arten sind dahingehend im Weiteren entsprechend der geplanten Lagernutzungen noch zu 
konkretisieren, 

Die 	Planunterlagen 	werden 	ergänzt 	und 	die 	textlichen 	Festsetzungen 
konkretisiert. Im GE3 und auf den südlichen Teilflächen 	des GE1 und GE2 
werden nur Lagerplätze und Stellflächen zugelassen. Auf den nördlichen 
Teilflächen 	im 	GE1 	und 	GE2 	(auf den 	unmittelbar an 	die Solarzufahrt 
angrenzenden 	Flächen) will 	sich die Stadt Neukalen jedoch die Option 
offenhalten, dass bei Bedarf der Bau kleinerer baulicher Anlagen (z.B. Büro, 
Sanitärgebäude, 	Handwerk und 	Gewerbe mit einem geringen medialen 
Erschließungserfordernis) möglich ist. 
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Anla e 2 
Stellungnahme Nr. 1/ 3 (zum Entwurf) Abwägung Abstimmung 

ja nein Enth. 
3 

3. 	Gemäß § 8 Abs. 2 BauGB sind Bebauungspläne aus dem Flächennutzungsplan zu ent- 
wickeln (Entwicklungsgebot). Von dem Grundsatz des Entwicklungsgebotes kann bei Vorlie- 
gen bestimmter Voraussetzungen gegebenenfalls abgewichen werden (§ 8 Abs. 2 — 4 BauGB). 

Der Flächennutzungsplan der Stadt Neukalen hat mit Ablauf des 10. Januar 2009 Rechtswirk-
samkeit erlangt. Dieser unterlag bereits zwei Anderungen, welche die durch o. g. Bebauungs-
plan in Rede stehenden Flächen aber nicht betreffen. 
Im rechtswirksamen Flächennutzungsplan wird der o. g. Geltungsbereich als Flächen für die 
Landwirtschaft dargestellt sowie als Flächen, deren Böden erheblich mit umweltgefährdenden 
Stoffen belastet sind, gekennzeichnet. Das Bodendenkmal ist nachrichtlich übernommen wor-
den. 

Somit ist festzustellen, dass der Bebauungsplan Nr. 8 der Stadt Neukalen nicht aus dem Flä-
chennutzungsplan entwickelt wird. 

Um diesem Entwicklungsgebot gerecht zu werden, führt die Stadt Neukalen gleichzeitig zur 
Aufstellung des o. g. Bebauungsplans das Aufstellungsverfahren zur 3. Änderung des Flächen- 
nutzungsplanes durch. Sie nutzt damit die Möglichkeit des Parallelverfahrens nach § 8 Abs. 3 
BauGB. 

Darauf hinweisen möchte ich bereits an dieser Stelle, dass das Parallelverfahren eine verfah- 
rensrechtliche Besonderheit des Entwicklungsgebotes ist. Soll von der Möglichkeit des § 8 Abs. 
3 Satz 2 BauGB Gebrauch gemacht werden, muss dabei mit hinreichender Sicherheit festste- 
hen, dass der Bebauungsplan aus den künftigen Darstellungen des Flächennutzungsplanes 
entwickelt sein wird. Im Ergebnis muss das Entwicklungsgebot eingehalten werden. 

Auf die Genehmigungspflicht des Bebauungsplanes gemäß § 10 Abs. 2 BauGB durch die 
höhere Verwaltungsbehörde — hier: Landkreis Mecklenburgische Seenplatte — vor 
Rechtskraft der Flächennutzungsplanänderung in dieser Verfahrenskonstellation weise 
ich vorsorglich hin. 

Die Beschlussfassung 	über den 	Entwurf der 3.Änderung des 	Flächen- 
nutzungsplanes folgte am 25.06.2015. Das Änderungsverfahren wird nach der 
Auslegung und Behördenbeteiligung abgeschlossen. 
Die Darstellungen im Entwurf der 3.Änderung des Flächennutzungsplanes 
entsprechen den Planungszielen des Bebauungsplanes Nr.8; der B-Plan wird 
aus den künftigen Darstellungen im Flächennutzungsplan entwickelt sein. 

II. Bedenken. Anregungen und Hinweise 

1. 	Aus Sicht der unteren Straßenverkehrsbehörde werden Bedenken hinsichtlich der Blendwirkungen können aufgrund der Ausrichtung der Modulreihen nach 
Blendwirkung von Photovoltaikanlagen geäußert. 

Das Vorkommen von Blendwirkungen wird vom Vorhabenträger kurz angesprochen, aber eine 

Süden in westlicher, südlicher und östlicher Richtung entstehen. Die L20 liegt 
östlich im Abstand zum Solarpark, im Süden verläuft die Straße im Wald. 

Begründung, warum diese nicht auftreten, bleibt größtenteils aus. 
Der Vorhabenträger hat nachzuweisen und sicherzustellen, dass eine verkehrsgefährdende Es kommen Module mit Antiretlexionsbeschichtung und entsprechendem 
Blendung für jeden Verkehrsteilnehmer ausgeschlossen wird (ggf. durch Blendgutachten). 
Sollten sich Unfälle in diesem Bereich ereignen, die auf eine eventuelle Blendwirkung zurückzu- 
führen sind, werden zusätzlich Maßnahmen zum Ausschluss dieser Gefahrenquellen erforder-
lich. 

Reflexionswert zum 	Einsatz; 	so 	dass 	verkehrsgefährdende 	Blendungen 
ausgeschlossen werden können. 
Die Begründung wird entsprechend ergänzt. 

Des Weiteren wird darauf hingewiesen, dass grundsätzlich bei Baumaßnahmen der Veranlas- 
ser verpflichtet ist, solche Technologien anzuwenden, mit denen für den Verkehrsablauf die 
günstigste Lösung erzielt wird. 

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen und werden im Rahmen der 
Umsetzung der Vorhaben durch den Vorhabenträger beachtet. 

Der Verkehrsablaut 	und die Sicherheit im Straßenverkehr besitzen gegenüber den Baumaß-
nahmen, die zur Einschränkung bzw. zeitweiligen Aufhebung der öffentlichen Nutzung von 
Straßen führen, den Vorrang. Die Grundsätze sind bereits in der Phase der Vorbereitung der 
Baumaßnahme zu beachten. 
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Anla e 2 
Stellungnahme Nr. 1/4 (zum Entwurf) Abwägung Abstimmung 

4 ja nein Enth. 

Alle Baumaßnahmen bzw. Beeinträchtigungen, die den Straßenkörper mit seinen Nebenanla-
gen betreffen, sind mit dem zuständigen Straßenbaulastträger abzustimmen. 

Abschließend möchte ich darauf hinweisen, dass für eine notwendige Verkehrsraumeinschrän-
kung vor Beginn der Bauphase eine verkehrsrechtliche Anordnung gemäß § 45 Abs. 6 StVO 
beim Landkreis Mecklenburgische Seenplatte, Ordnungsamt, Straßenverkehrswesen, Adolf- 
Pompe-Straße 12-15, 17109 Demmin, einzuholen ist. 

2. Nach Prüfung der Satzung über den Bebauungsplan Nr. 8 „Photovoltaikanlage Alte Zie-
gelei" Neukalen mit Stand vom 16. April 2015 ergeht aus naturschutzrechtlicher Sicht folgende 
Stellungnahme. 

Mit der Aufstellung des Bebauungsplanes zur Errichtung einer Photovoltaikanlage werden ge-
mäß § 14 Abs. 1 BNatSchG Eingriffe in Natur und Landschaft vorbereitet. 
Entsprechend § 15 BNatSchG ist der Verursacher eines Eingriffs verpflichtet. vermeidbare Be-
einträchtigungen durch Maßnahmen des Naturschutzes und der Landschaftspflege auszuglei-
chen (Ausgleichsmaßnahmen) oder zu ersetzen (Ersatzmaßnahmen). 

Der Eingriffs- und Ausgleichsbilanzierung wird zugestimmt. 
Die Kompensationsmaßnahmen Renaturierung eines Kleingewässers mit Entwicklung einer 
Pufferzone von 1.400 m und die Entwicklung von Röhrichtbeständen und Rieden von 3.813 m' 
wird zugestimmt. 
Diese Kompensationsmaßnahmen sind im Teil 13 des Bebauungsplanes zu übernehmen. 
Der errechnete Kompensationüberschuss von 2.338 m' Kompensationsflächenaguivatente 
kann die Stadt Neukalen für spätere Eingriffe verwenden, 

Im Teil B sind die Kompensationsmaßnahmen genannt; Punkt 2.4 wird 
insofern berichtigt, das die Flächen von jeglicher Nutzung frei zu halten sind, 
um die weitere Ausbreitung der Röhrichtbestände und Riede zu ermöglichen. 

Ferner wird den Punkten 2. bis 2.6 der textlichen Festsetzungen (Teil B) zugestimmt. 

Im Ergebnis der SPA-Verträglichkeitshauptprüfung sind keine erheblichen und nachhaltigen 
Beeinträchtigungen der Erhaltungsziele bzw. des Schutzzweckes durch die Nachnutzung des 
ehemaligen Ziegeleigeländes als Photovoltaikanlage im Zuge der B-Planausweisung zu erwar-
ten. 
Eine Ausnahmeprüfung sowie Maßnahmen zum Kohärenzausgleich, d. h. zur Sicherung des 
Zusammenhangs des Europäischen ökologischen Netzes Natura 200 sind nicht erforderlich. 

Die Prüfung des Artenschutzrechtlichen Fachbeitrages ergab, dass keine bevorzugten Le- 
bensräume von Anhang IV Arten der FFH-Richtlinie und Vogelarten vorkommen. 
Für die Art Zauneidechse sind im süd-/südöstlichen Bereich des Bebauungsplanes geeignete 
Versteckmöglichkeiten und Sonnenplätze anzulegen. Diese sind im Teil B des Bebauungspla- 
nes zu übernehmen. 

Das 	Anlegen 	eines 	Zauneidechsenhabitats 	(Lesesteinhaufen) 	ist 	am 
südöstlichen Rand des Kleingewässers festgesetzt; in der Planzeichnung 
erfolgte die Kennzeichnung mittels Symbol. 

3. Aus Sicht des Immissionsschutzes bestehen keine grundsätzlichen Bedenken gegen die 
o. g. Planungsabsichten der Stadt Neukalen. In Nachbarschaft der angrenzenden Wohnbauflächen wurden eingeschränkte 

Gewerbegebiete festgesetzt. Zugelässig sind hier nur Gewerbebetriebe, die 
Bei der Aufstellung eines Bebauungsplanes sind die Zielvorstellungen der DIN 18005 zu be-
rücksichtigen. das Wohnen nicht wesentlich stören; insofern gelten die entsprechenden 

Mischgebietswerte mit tags60 dB(A) und nachts 45 dB(A). 
Die angrenzende Wohnbebauung wird planungsrechtlich dem Außenbereich zugeordnet. Die 
Lärmimmissionswerte für Außenbereichsflächen entsprechen Mischgebietswerten und betragen 
für den Tag 60 dB(A) und nachts 45 dB(A). 

Die Nutzungsverträglichkeit ist gegeben. 
Im Bebauungsplan werden die GEe-Gebiete zusätzlich mit dem Planzeichen 

Die aktuellen Planunterlagen setzen weitere Gewerbeflächen fest, die im unmittelbaren Ein- 
wirkbereich der Wohnbebauung liegen. 

15.6. „Umgrenzung der Flächen für Nutzungsbeschränkungen" umgrenzt und 
textliche Festsetzungen mit aufgenommen, dass in diesen Gebieten die 
Orientierungswerte für Mischgebiete lt. DIN 18005 einzuhalten sind. 
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Die zulässigen gebietsbezogenen Lärmimmissionswerte für Gewerbegebiete können tags bis 
65 dB(A) und nachts bis 50 dB(A) betragen. 

Die GE-Gebiete wurden im Abstand zu den vorhandenen Wohnbebauungen  
ausgewiesen. 

Um möglichen Konflikten von der Lärmentwicklung her vorzubeugen und den entsprechenden 
gesetzlichen Anforderungen zu genügen sind weitere immissionsschutzrechtliche Betrachtun- 
gen notwendig. Ggf. sind Festsetzungen als Schallschutzmaßnahme im Bebauungsplan aufzu-
nehmen. Auch sind in der Begründung zum Bebauungsplan die immissionsschutzrechtlichen 

Die immissionsschutzrechtlichen Betrachtungen in der Begründung werden 
um weitere Aussagen ergänzt. 

Betrachtungen zu ergänzen. 

4. Seitens der unteren Wasserbehörde wird wie folgt Stellung genommen 

Bei allen Vorhaben und Maßnahmen, mit denen Einwirkungen auf ein Gewässer (Oberflächen- 
gewässer, Grundwasser) verbunden sein können, ist entsprechend dem Sorgraftsgebot des § 

Die Hinweise der unteren Wasserbehörde werden in die Begründung mit 
aufgenommen. 

5 WHG die nach den Umständen erforderliche Sorgfalt anzuwenden, um Beeinträchtigungen 
sicher auszuschließen. 
Insbesondere ist zu gewährleisten, dass keine wassergefährdenden Stoffe in den Untergrund 
eindringen können, die zu einer Beeinträchtigung des Grundwassers führen könnten. 

Nicht schädlich verunreinigtes Niederschlagswasser ist vorrangig auf dem Grundstück zu be-
seitigen (Brauchwassernutzung und/oder Versickerung bzw. Verdunstung). Bedingung ist, dass 
dies die Abwassersatzung oder Bodenverhältnisse zulassen. Sollte eine Versickerung mittels 
technischer Einrichtungen (wie Rigolen. Sickerschacht, Versickerungsdräne usw.) oder eine 
Einleitung in ein Oberflächengewässer erforderlich sein, ist eine wasserrechtliche Erlaubnis 
beim Landrat des Landkreises Mecklenburgische Seenplatte als zuständige Wasserbehörde zu 
beantragen. 
Mit dem Antrag sind die Erforderlichen Angaben und Unterlagen zur Prüfung einzureichen 
(Baubeschreibung der Anlage, Bemessungsunterlagen usw.). 
Bei Einsatz des gesammelten Niederschlagswassers zur Gartenbewässerung und bei breitflä-
chiger Versickerung ohne technische Einrichtungen von Einzelanlagen ist keine wasserrechtli-
che Erlaubnis erforderlich. 

Werden beim Betrieb der Photovoltaikanlage wassergefährdende Stoffe benutzt, ist dies ent-
sprechend § 20 LWaG M-V der zuständigen unteren Wasserbehörde des Landkreises Meck-
lenburgische Seenplatte förmlich anzuzeigen. 

Die aus abfallrechtlicher Sicht zu 	beachtenden 	Hinweise werden in die 
5. Aus abfallrechtlicher Sicht wird auf Folgendes hingewiesen. 

Begründung mit aufgenommen. 
Soweit im Rahmen von Baumaßnahmen Überschussböden anfallen bzw. Bodenmaterial auf 
dem Grundstück auf- oder eingebracht werden soll, haben die nach § 7 Bundes- 
Bodenschutzgesetz-Pflichtigen Vorsorge gegen das Entstehen schädlicher Bodenveränderun-
gen zu treffen, die standorttypischen Gegebenheiten sind hierbei zu berücksichtigen. 

Die Forderungen der §§ 10 bis 12 Bundes-Bodenschutz- und Altlastenverordnung (BBodSchV) 
sind zu beachten. Auf die Einhaltung der Anforderungen der DIN 19731 (Verwertung von Bo-
denmaterial 5/1998) wird besonders hingewiesen. 

Sollte der Boden auf ein anderes Grundstück verbracht werden, sind zusätzlich die Bestimmun-
gen der LAGA M 20 einzuhalten. 
Eventuell anfallender Bauschutt und andere Abfälle sind entsprechend ihrer Beschaffenheit 
sach- und umweltgerecht nach den gesetzlichen Bestimmungen zu entsorgen (zugelassene 
Deponien, Aufbereitungsanlagen usw.) 

Die im Plangebiet befindlichen Gebäude und Flächen wurde langjährig gewerblich genutzt. 
Sollte bei den Umbauarbeiten Abfälle aus der Produktion und Lagerung oder in anderer Weise 
der Verdacht auf Altlasten oder schädliche Bodenveränderungen entstehen, schließt das die 
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Entsorgung/ Sanierung durch den Bauherrn und auch eine Informationspflicht an das Umwelt-
amt des Landkreises ein. 

6. Seitens der unteren Denkmalschutzbehörde wird mitgeteilt, dass mit der erteilten Ab- 
bruchgenehmigung (einvernehmlich mit dem Landesamt für Kultur und Denkmalpflege M-V) 
und dem daraus resultierenden Vollzug die Eintragungsvoraussetzungen für das Denkmal nicht 
mehr gegeben sind, so dass die Eintragung in der Denkmalliste des Landkreises gelöscht 
wurde. 

Die Aussagen zum Baudenkmal werden in die Satzung übernommen. 

Denkmalpflegerische Belange von Baudenkmalen werden somit nicht mehr berührt. 

Die unter Punkt 5.2.1.7 getroffenen Aussagen bezüglich der bodendenkmalpflegerischen 
Belange behalten weiterhin ihre Gültigkeit. 

7. Von Seiten des Gesundheitsamtes wird darauf hingewiesen, dass sich ein Teil des o. g. 
Plangebietes in der Trinkwasserschutzzone III der zentralen Trinkwasserversorgungsanlage 
der Stadt Neukalen befindet. 

Das Plangebiet liegt außerhalb der TWSZ III. 
Hier ist Vorsorge zu treffen, dass das Grundwasser vor Verunreinigungen und sonstigen Beein-
trächtigungen geschützt wird. 

8. Seitens des Kataster- und Vermessungsamtes wird darauf hingewiesen, dass jedoch 
sichergestellt werden muss, dass der in der Anlage „TP Beschreibung", dargestellte Festpunkt 
des geodätischen Festpunktfeldes weder entfernt noch beschädigt wird. 

Der Festpunkt wird nachrichtlich in die Planzeichnung übernommen; in der 
Begründung wird auf den Schutz von Grenzmarken (§ 26 Abs.8 GeoVermG 

Die Festlegungen des § 26 Abs. 1-9 des Gesetzes über das amtliche Geoinformations- und M-V) hingewiesen. 
Vermessungswesen des Landes Mecklenburg-Vorpommem — Geoinformations- und Vermes-
sungsgesetz (GeoVermG M-V) in der Fassung der Bekanntmachung vom 16. Dezember 2010 
(GVOBI. M-V S. 713) sind zu beachten. Der Grenzpunkt wird durch die geplanten Vorhaben nicht berührt. 
Ich weise weiter darauf hin, dass nach § 26 Abs. 8 GeoVermG M-V Grenzmarken ebenfalls zu 
schützen sind. 
Kommt es im Zuge der Baumaßnahmen zur Zerstörung oder Lageänderung von Grenzmarken, 
ist dies unverzüglich anzuzeigen. Das dann erforderliche Einbringen neuer Grenzmarken darf 
nur von Vermessungsstellen durchgeführt werden. Die Antragstellung und Kostenübernahme 
obliegt dem Verursacher. Zuwiderhandlungen und Unterlassung der Meldepflicht können als 
Ordnungswidrigkeit geahndet werden. 

III. Sonstiges 

Planzeichnuno und Zeichenerklärung 

Bei den Festsetzungen handelt es sich um nachrichtliche Übernahmen; die - 	Im vorliegenden Bebauungsplanentwurf werden Flächen für Wald nach § 9 Abs. 1 Nr. 
18b BauGB sowie Flächen, die von der Bebauung freizuhalten sind (§ 9 Abs. 1 Nr. 10 Rechtsgrundlagen nach § 9 Abs.1 	Nr.10 	bzw. Nr.1 8b BauGB werden 
BauGB). festgesetzt. 
Die Planzeichen selbst sind den nachrichtlichen übernahmen (§ 9 Abs. 6 BauGB) 	i- 
geordnet. 

gestrichen. 

Hierzu ist darauf hinzuweisen, dass die Wald- und freizuhaltenden Flächen nur Festset- 
zungen nach § 9 Abs. 1 BauGB sein können, soweit es sich hierbei um städtebaulich 
gewollte Entwicklungen handelt. Ansonsten handelt es sich hierbei um nachrichtliche 
Ubemahmen auf Grundlage des § 9 Abs. 6 BauGB. 

Insofern bedarf es bezüglich der Rechtsgrundlagen (§ 9 Abs. 1 BauGB oder § 9 Abs. 6 
BauGB) noch einer Klärung und Berichtigung in der Zeichenerklärung. 
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- 	Die in der Planzeichnung festgesetzte „Knödellinie" trennt die Art der baulichen Nut-
zung zwischen den GEe2 und dem GE1 und GE2 ab (§ 1 Abs. 4 BauNVO). 

Aber auch das Maß der baulichen Nutzung wird hiermit (GRZ) angegrenzt. 
Entsprechend ist auch die Rechtsgrundlage des § 16 Abs. 5 BauNVO zu ergänzen. Die Rechtsgrundlage wird ergänzt. 

Im Auftrag 

Cindy Schulz 
SB Bauleitplanung 
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Anla e 2 
Stellungnahme Nr. 2/1 (zum Entwurf) Abwägung Abstimmung 

Amt für 
Raumordnung und Landesplanung 

Mecklenburgische Seenplatte 

fxrd Ak Ramenc+drtna strel leriftsrimmo 1.1.0-JuelilariailbfältaROMenfflel 

Bserbeller: 

Taleen 

.""k  
Az 

Dalurn 

M-V 

Regelungen 

Zielen 

sowie 
vom 

Stand: 

Entwurf 
Neukalen 

777 551-106 

.d. 
120 

2015 

Alte 

2 

zu 

festge- 
für 

6.5 (9) 

der 

über 

Frau SloAlkow 

=71,422  

zuletzt 
landesplane- 

Energie- 
zum Ruckbau 

Raumordnung 

Regionalen 

Zu 2.1 
Die Ausweisung neuer gewerblicher Bauflächen in Anbindung an die bebaute 
Ortslage wurde mit folgendem Ergebnis geprüft: 
Die Flächen im Gewerbegebiet Nord sind vollständig bebaut bzw. vergeben; 
im Gewerbegebiet im Südwesten (Peenebau) sind keine Entwicklungen mehr 
möglich. An beiden Standorten sind Erweiterungen mit dem Bau neuer 
Erschließungsanlagen (mediale Versorgung, neue Anbindungen an die L201 
bzw. K1) verbunden, die die Stadt Neukalen nicht realisieren kann. An beiden 
Standorten 	befinden 	sich 	die 	angrenzenden 	Flächen 	ausschließlich 	in 
Privateigentum 	mit 	ungünstigen 	Grundstückszuschnitten 	(viele 	schmale 
Parzellen, aufwendige Klärung der Eigentumsverhältnisse). Im Gewerbegebiet 
Nord 	wird 	außerdem 	eine 	Erweiterung 	in 	nördliche 	Richtung 	durch 
Waldflächen eingeschränkt. Der Gewerbestandort im Südwesten liegt in der 
Trinkwasserschutzzone II und III; südwestlich befindet sich ein Biotop. 
Neben 	den 	beiden 	Gewerbestandorten 	wurden 	auch 	die 	Flächen 	der 
ehemaligen LPG am östlichen Stadtrand geprüft. Im Flächennutzungsplan hat 
sich die Stadt Neukalen für einen Abriss und die Aufgabe der gewerblichen 
Lagerflächen 	entschieden 	und 	als 	Planungsziel 	die 	Entwicklung 	von 
Wohnbauflächen beidseitig des Salemer Weges vorgegeben. Das ehemalige 
LPG- 	Gelände 	liegt 	in 	Nachbarschaft 	zu 	Schutzgebieten 	des 
Naturschutzrechts und ist vom Kummerower See aus einsehbar. Die Stadt 
Neukalen 	hat 	den 	B-Plan 	Nr.4 	„Am 	Rathmannsteich" 	aufgestellt; 	das 
Wohngebiet befindet sich in der Umsetzung. Mit der im Flächennutzungsplan 
dargestellten Entwicklung von Wohnbauflächen entlang des Salemer Weges 
wird das Stadt- und Landschaftsbild wesentlich aufgewertet. Das mit den 
Darstellungen im Flächennutzungsplan vorgegebene Planungsziel ist für die 
Stadt nach wie vor bindend. 	Das Gelände befindet sich außerdem 	in 
Privateigentum; die Stadt hat keine Flächen, die sie für Gewerbeansiedlungen 
anbieten kann. 

ja nein Enth. 

ROK-Reg.-Nr 

„Photovoltaikardage 

gem. 

der Raumordnung 
Fachplanungsbehörden 
auf Programmsatz 

sowie 

. 

: 

§ 4, 

erfolgte 
eine 

der 

dem 

April 

der 

dem Landesraumentwick- 

15.06.2011. 

Beteiligung 

beschlossen. 

- ,, 

(0395) 

PAL 145 
4010113 

21,05 

Abs. 

2016 

Satzung 

POSTE INIGAjd- 
 ST!,  DT VI- SINALTUN 	MAIC HIN 

0 

Amt Matchin am Kummerower See 
Bauamt 
Am Markt 1 
17139 Malchin 

Landesplanerische Stellungnahme 
Ziegelei" der Stadt Neukalen 
Hier: Beteiligung der Behörden und 
BauGB 

Im Rahmen der Planungsanzeige 
den Planungsinhalten des Bebauungsplanes 
rische Stellungnahme. 
In deren Ergebnis konnte eine Vereinbarkeit 
stellt werden, sofern weitere Abstimmungen 
Denkmalschutz und Naturschutz 
RREP MS hingewiesen, der besagt, 
umwandlung und des Energietransportes 
der Anlagen bel Nutzungsaufgebe 
Der nun vorgelegte Entwurf wird beurteilt 
und Lendespienung gemäß dem Landesplanungsgesetz 
lungsprogramm Mecklenburg-Vorpommern 
Raumentwicklungsprogramm Mecklenburgische 

Folgende Unterlagen haben vorgelegen: 

- Bekanntmachung der öffentlichen 
Träger öffentlicher Belange vom 05.05.2015 
- Begründung mit Umweltbericht, 
- Planzeichnung des B-Plans Nr. 

1. Planungstnhalt: 

Die Stadtvertretung Neukaten hat in 
den Bebauungsplan Nr. 8 .Photovoltaikarelage 

am 	2E, Mei 2215 

Verte ler i AV 1 

10 	20 	30 	1 	40 	I 	50 

zum Bebauungsplan Nr. 8 

sonstigen Träger öffentlicher Belange 

gemäß § 17 Landesplanung sgesetz 
mit Schreiben vom 27.03.2015 

mit den Erfordernissen 
mit den zuständigen 

durchgeführt wenden. Es wurde 
dass bei allen Vorhaben zur Energieerzeugung. 

bereits vor Inbetriebnahme 
getroffen werden sollen. 

nach den Grundsätzen und 
(LPIG M-V), 

(LEP M-V) vom 13.07.2005 
Seenplatte (RREP MS) 

Auslegung der Planungsunterlagen 

Stand: April 2015 
8 .Photatottaikanlage Alte Ziegelei", 

ihrer Sitzung am 16.04.2015 den 
Alte Ziegelei" der Stadt 

liumnschrlit 	 (»NM 
Heinut-Juet-Str. 2 —4 	 WS 

Telefon: (0395) 777 551-0 
1, 22,80, KI 	 Teldau: (0395) 777 ssi-tcra 

e9s4 	pordstelefiatdms.mv-mgleeung.de  17035 Nahrandunkarp 
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Planungsziel ist die Schaffung planungsrechtlicher Voraussetzungen auf einer Fläche von ca. Im Verfahren hat sich herausgestellt, dass am Standort nur eine kleine PV- 
7,1 ha für die Errichtung einer Photovollaikanlage auf dem Gelände der ehemaligen Ziegelei. Anlage errichtet werden kann; über die Nutzung der nicht mehr benötigten 
Im nun vorgelegten Entwurf des Bebauungsplans Nr. 8 .Photovoltaikantage Alte Aegeler wurde 
das Sondergebiet ,Photovoltaikanlage" in seiner Ausgrenzung geändert. Infolge der Änderung 
hat sich der Anteil der gewerblichen Baulläche auf rund 2 ha erhöht. 

2. Im Ergebnis der Prüfung wird Folgendes festgestellt: 

Flächen war zu entscheiden. Die Stadt Neukalen hat festgestellt, dass zur 
Abdeckung des Eigenbedarfs am Standort die Ausweisung von Gewerbe-
flächen notwendig ist. 
In Abstimmung mit dem Vorhabenträger des Solarparkes ist auf den Flächen 

2.1 Für die erneute landespranerische Beurteilung des Vorhabens ist folgender Grundsatz der 
Raumordnung von Belang: nördlich 	der 	Solarparkzufahrt 	die 	Schaffung 	von 	Lagerflächen 	für 	den 

städtischen Bauhof geplant. Das städtische Unternehmen hat zurzeit seinen 
Gemäß Programmsatz 4.1(6) RREP MS soll die Ausweisung neuer Bauflächen — ausgenom-
men Wohnbauflächen — in Anbindung an bebaute Ortslagen erfolgen. Der Entstehung neuer Sitz in der Innenstadt von Neukalen (Hafenstraße). An dem vorhandenen 
Splitterstedlungen sowie der Erweiterung vorhandener Splittersiedlungen soll entgegengewirkt 
werden. 

Standort sind keine größeren Lagerflächen vorhandenen. Das Grundstück ist 
insgesamt nur 551 m2  groß und fast vollständig überbaut. Außerdem ist die 

2.2 Die raumordneesche Bewertung des Vorhabens führt zu folgendem Ergebnis: 

Zur Herstellung von Baurecht für eine geplante PV-Anlage hat die Stadt Neukalen am 

Toreinfahrt ständig freizuhalten, da für das Nachbargrundstück ein Wegerecht 
besteht. Somit ist eine Erweiterung des Bauhofes an dem vorhandenen 

21.02.2013 	durch 	Beschluss 	das 	Verfahren 	zur 	Aufstellung 	des 	8-Planes 	Nr. 	8 
,Photovoltaikanlage Alte Ziegelei' eingeleitet. Im März 2013 erfolgte die Planungsanzeige, de-
ren Vereinbarkeit mit den Zielen und Grundsätzen der Raumordnung und Landesplanung fest- 
gestellt wurde (vgl. landesplanerische Stellungnahme vom 23.04.2013). Während des 2. Ände-
rungsverfahrens des Flächennutzungsplans der Stadt Neukaten im Parallelverfahren zur Auf- 
stellung des B-Plans Nr. 8 „Photovoltaikantage Alter Ziegelei 	zog sich der Vorhabenträger zu- 
rück, sodass die Aufstellung des 8-Plans ausgesetzt wurde. 

Im Februar 2015 wurde das Verfahren zur Aufstellung des B-Plans Nr. 8 wieder aktiviert, de 
sich ein neuer Vorhabenträger für die Errichtung einer Photovottalk-Freiflächenanlage am 
Standort "Alter Ziegelei" interessiert, 
Am 19.03.2015 wurde der Vorentwurf des B-Plans Nr. 8 durch die Stadtvertretung Neukalens 
beschlossen. Dieser sah die Ausweisung eines Sonstigen Sondergebietes mit der Zweckbe-
stimmung Sondergebiet „Photovoltalkenlage' auf ca 4,1 ha (57%) der Fläche des Geltungsbe- 
reicht vor. Am nördlichen Rand, auf denen bauliche Anlagen erhalten wurden, sollte auf einer 

Bereich der Alten Ziegelei 	ansiedeln wollen. So liegt u.a. ein Antrag zur 
Errichtung eines Wertstoffhofes als zentrale Sammelstelle vor. Die Errichtung 
einer Sammelstelle 	ist ein 	wichtiger 	Bestandteil 	des 	Abfallwirtschaftskon- 
zeptes der Stadt Neukalen. Der Wertstoffhof könnte sehr gut im ausge- 
wiesenen Gebiet 	GE2 entstehen. Dann beabsichtigt ein Fuhrunternehmer, 
der bereits seinen Wohn- und Bürositz in Neukalen hat, auch seinen Fuhrpark 
nach Neukalen zu verlagern. Dafür wären das GE3-Gebiet und die südlichen 
Flächen des GE1 sehr gut geeignet. 

Fläche von ca. 0,5 ha (7%) ein eingeschränktes Gewerbegebiet entstehen. Dies umfasst des 
ehemalige Verwalterhaus und den Standort Tierschutzheim. 

Die Ausweisung eines Gewerbegebietes auf den nicht mehr für die Errichtung 
der 	PV-Anlage 	benötigten 	Flächen 	dient vorrangig 	der Abdeckung 	von 

Die Verelnbartell dieser Planung mit den Zielen und Grundsätzen der Raumordnung wurde In 
der landesplanerischen Stellungnahme vom 27.03.2015 im Rahmen der frühzeitigen Öffentlich- 
keitsbetelligung bestätigt, 

Im aktuellen Entwurf vorn 16.04.2015 wird nun eine Verringerung des Flächenanteils der 

Gewerbeflächen 	für den 	eigenen 	Bedarf. 	Alle 	genannten 	Unternehmen 
benötigen 	vor 	allem 	Lager- 	und 	Aufstellflächen; 	eine 	Verlegung 	neuer 
medialer Versorgungsanlagen ist nicht erforderlich. 

Photovoltaikanlage auf 2,8 ha (39,9 %) und im Gegenzug dazu eine Vervierfachung der Ge-
werbeflächen auf 2,1 ha (29 %) angestrebt. Dadurch werden die ursprünglichen Planungsab-
sichten erheblich verändert. 
Programmsatz 4.1(6) RREP MS zielt darauf ab, die Zersiedlung der freien Landschaft zu ver- 
meiden und zu eher effizienten Auslastung der vorhandenen Infrastruktur beizutragen. 
In der landesplanerischen Stellungnahme zur 4. Änderung des 8-Plans Nr. 1 	Gewerbegebiet 

Mit 	dem 	B-Plan 	Nr.8 	erfolgt 	die 	Überplanung 	eines 	alten 	Produktions- 
standortes und einer wirtschaftlichen Konversionsfläche. Es entsteht keine 
neue Splittersiedlung, nach erfolgtem Abbruch der alten Anlagen werden 

Nord" vom 11.07.2013 wird darauf hingewiesen, dass sich die Stadt Neukaten mit der Frage 
nach bedarfsgerechten Reserveflächen für Gewerbeentwicklungen im Stadtgebiet auseinan-
dersetzen sollte. Dabei sollten Jedoch vorrangig Flächenpotenziale Im Hauptsledlungsbestand 
genutzt werden, um dem Grundsatz der effizienten Auslastung vorhandener Infrastruktur zu 
folgen. Die gegebene Erschließungssituation am Standort Alte Ziegelei' ist Jedoch aufgrund der 
fehlenden Abwasser/Trinkwasser Anschlüsse für die Entwicklung des geplanten GE Teilgeblels 
unzureichend. 
Weiterhin wird im Entwurf zum 13-Plan Nr. 8 „Photovottaikanlage Alte Ziegelei' eine Bauflächen- 
enhvicklung angestrebt, die nicht in Anbindung an die bebaute Ortslage (Entfernung zum be- 
bauten Ortsrand beträgt 700m Luftlinie) erfolgt und damit als Erweiterung der Splittersiedlung 

Die 	Siedlung 	ist 	trinkwasserseitig 	zentral 	erschlossen. 	Die 	Abwasser- 
entsorgung 	erfolgt 	dezentral; 	ein 	Anschluss 	an 	die 	zentrale 	Abwasser- 
entsorgung ist nicht geplant. 	Die Stadt Neukalen wird im Gebiet an der Alten 
Ziegelei keine öffentlichen Erschließungsanlagen bauen und betreiben. Die 
innere Erschließung der Flächen wird privatrechtlich geregelt. 
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Anla e 2 
Stellungnahme Nr. 2/3 (zum Entwurf) Abwägung Abstimmung 

3 ja nein Enth. 
Zu 2.2 

Zegeler zu werten ist. Somit stehen die Planungsabsichten dem Programmsatz 4.1(6) RREP Vorgesehen ist lediglich der Straßenausbau im Abschnitt von der L20 bis zur 
MS entoeoen. Solarparkzufahrt, der jetzt, nach erfolgtem Abbruch und Abtransport der 

Die Stadt Neukaten sollte sich folglich auf Flächen mit höherem Entwicklungspotenzial für die 
Ansiedlung von Gewerbebetrieben (z.B. mit besserem Erschließungsgrad) im Stadtgebiet kon- 
zentrieren. 

3. Schlussbestimmung: 

Abbruchmaterialien durch die Stadt Neukalen 	in den 	Haushaltsplan 	mit 
aufgenommen werden soll. 
Die äußere Erschließung der Splittersiedlung und der geplanten Gewerbe-
flächen wird dadurch wesentlich verbessert; mit dem Straßenausbau werden 
ausreichende Erschließungsbedingungen geschaffen. 

Der Bebauungsplan Nr. 8 .Photovoltaikantage Alte Ziegeler der Stadt Neukaten steht Zielen 
und Grundsätzen der Raumordnung und Landesplanung zur Siedlungsentwicklung entgegen. Zu 3. 

Die 	Stadt 	Neukalen 	hat 	Ihre 	Planungsabsichten 	begründet 	und 	der 

- 	, , 	- 

Raumordnungsbehörde 	diese 	Begründung 	am 	17.06.2015 	ergänzend 
übergeben mit der Bitte um erneute Prüfung und Abgabe einer landes-
planerischen Stellungnahme. 

Christoph von Kaufmann 
Letter 

Die Raumordnungsbehörde hat im Ergebnis einer erneuten Prüfung zum 
Bebauungsplan 	die 	landesplanerische 	Stellungnahme 	vom 	19.06.2015 
übergeben. 	Bei 	Beachtung 	der 	in 	dieser 	Stellungnahme 	formulierten 

nasbrichtlicht 

Maßgaben wird die Vereinbarkeit mit den Zielen der Raumordnung und 
Landesplanung festgestellt. 

- Landkreis Mecklenburgische Seenplatte, Regionalstandort Waren (Muritz), Bauamt, Sachgebiet Kreis-
planung 
- Ministerium für Energie, Infrastruktur u Landesentwicklung Mecklenburg-Vorpommern, Referat 410; 
postalisch sowie per E-Mail 

Die in der Stellungnahme vom 19.06.2015 formulierten Maßgaben werden 
beachtet; die Stellungnahme vom 	19.06.2015 wird in der nachfolgenden 
Tabelle wieder gegeben. 

Die Stadt Neukalen wird mit Satzungsbeschuss für die GE1-3 Gebiete 
folgende Festsetzungen treffen: 
Im GE3 und auf den südlichen Teilflächen 	des GE1 und GE2 	werden nur 
Lagerplätze und Stellflächen zugelassen. Auf den nördlichen Teilflächen im 
GE1 	und 	GE2 (auf den 	unmittelbar an die Solarzufahrt angrenzenden 
Flächen) will sich die Stadt Neukalen jedoch die Option offenhalten, dass bei 
Bedarf der Bau kleinerer baulicher Anlagen (z.B. 	Büro, Sanitärgebäude, 
Handwerk 	und 	Gewerbe 	mit 	einem 	geringen 	medialen 
Erschließungserfordernis) möglich ist. 
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Stellungnahme Nr. 2 (zum ergänzten Entwurf) Abstimmung  
ja nein Enth. 

2 

Amt für 1. Planungsinhalt: 

Raumordnung und Landesplanung 
Mecklenburgische Seenplatte 

re 
vt, 

Die Stadtvertretung Neukalen hat in Ihrer Sitzung am 16.04.2015 den Entwurf der Satzung über 
den Bebauungsplan Nr. 8 „Photovoltaikanlage Alte Ziegelei" der Stadt Neukalen beschlossen. 

erm hr Raumerdeuna ma Landeculieut.uste..24._tauleesegg 

Planungsziel ist die Schaffung planungsrechtlicher Voraussetzungen auf einer Fläche von ca. 
7,1 ha für die Errichtung einer Photovoltaikanlage auf dem Gelände der ehemaligen Ziegelei. 

Amt Malchin am Kummerower See 
Bauamt 

Im nun vorgelegten Entwurf des Bebauungsplans Nr. 8 „Photovoltaikanlage Alte Ziegelei wurde 
das Sondergebiet „Photovoltaikanlage" in seiner Ausgrenzung geändert. Infolge der Änderung 

Bearbeder: 	Frau Sloeekow Am Markt 1 hat sich der Anteil der gewerblichen Baufläche erhöht. 

17139 Malchin 	 Telefon. 	(me) 777 551106 
e-mail: 	Minsloseikone 

afrimemv-reglerung.de  2. Im Ergebnis der Prüfung wird Folgendes festgestellt: 
Az: 	 AfRL MS 120 
ROK-Reg.-Nr.: 	4_010/13 

Datum: 	1906.2015 2.1 Für die erneute landesplanerische Beurteilung des Vorhabens sind folgende raumordner-
ische Erfordernisse von Belang: 

Gemäß Programmsatz 4.1(2) RREP MS, ist der Nutzung erschlossener Standortreserven, der 
Umnutzung, Erneuerung und Verdichtung bebauter Gebiete in der Regel Vorrang vor der Aus- 

Landesplanerische Stellungnahme im Ergebnis einer erneuten Prüfung zum Bebauungs- 
plan Nr. 8 „Photovoltaikanlage Alte Ziegelei" der Stadt Neukalen 

weisung neuer Siedlungsflächen einzuräumen. 

Hier: Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange gem. § 4, Abs. 2 
BauGB 

Programmsatz 4.1(5) RREP MS lautet: Die gewerbliche Bauflächenentwicklung soll auf die 
zentralen Orte konzentriert werden. In den anderen Gemeinden soll sich die gewerbliche Bau-
flächenentwicklung am Eigenbedarf, der sich aus Größe Struktur und Ausstattung des Ortes 
ergibt, orientieren. 

Gemäß Programmsatz 4.1(6) RREP MS soll die Ausweisung neuer Bauflächen - ausgenom-
men Wohnbauflächen - in Anbindung an bebaute Ortslagen erfolgen. Der Entstehung neuer 

Im Rahmen der Planungsanzeige gemäß § 17 Landesplanungsgesetz M-V erfolgte zuletzt zu Splittersiedlungen sowie der Erweiterung vorhandener Splittersiedlungen soll entgegengewirkt 
den Planungsinhalten des Bebauungsplanes mit Schreiben vom 21.05.2015 eine landesplane- werden. 
rische Stellungnahme. In deren Ergebnis konnte eine Vereinbarkeit des B-Plans Nr. 8 mit den 
Zielen und Grundsätzen der Raumordnung und Landesplanung nicht festgestellt werden. Die 
Stadt Neukalen reichte mit Schreiben vom 17.06.2015 eine ergänzende Begründung zum B- 2.2 Die raumordnerische Bewertung des Vorhabens führt zu folgendem Ergebnis: 
Plan Nr. 8 nach. Der Entwurf zum B-Plan Nr. 8 mit der ergänzenden Begründung wird hiermit 
erneut beurteilt nach den Grundsätzen und Zielen der Raumordnung und Landesplanung ge- Zur Herstellung von Baurecht für eine geplante PV-Anlage hat die Stadt Neukalen am 
maß dem Landesplanungsgesetz (LPIG M-V), dem Landesraumentwicklungsprogramm Meck- 21.02.2013 	durch 	Beschluss 	das 	Verfahren 	zur 	Aufstellung 	des 	B-Planes 	Nr. 	8 
lenburg-Vorpommern (LEP M-V) vom 13.07.2005 sowie dem Regionalen Raumentwicklungs- 
programm Mecklenburgische Seenplatte (RREP MS) vom 15.06.2011. 

Folgende Unterlagen haben vorgelegen: 

"Photovoltaikanlage Alte Ziegelei" eingeleitet. Im März 2013 erfolgte die Planungsanzeige, de-
ren Vereinbarkeit mit den Zielen und Grundsätzen der Raumordnung und Landesplanung fest-
gestellt wurde (vgl. landesplanerische Stellungnahme vom 23.04.2013). Während des 2. Ande-
rungsverfahrens des Flächennutzungsplans der Stadt Neukalen im Parallelverfahren zur Auf-
stellung des B-Plans Nr. 8 „Photovoltaikanlage Alte Ziegeler zog sich der Vorhabenträger zu-
rück, sodass die Aufstellung des 8-Plans ausgesetzt wurde. 

- 	Bekanntmachung der öffentlichen Auslegung der Planungsunterlagen sowie Beteiligung 
der Träger öffentlicher Belange vom 05.05.2015 

- 	Begründung mit Umweltbericht, Stand: April 2015 

Im Februar 2015 wurde das Verfahren zur Aufstellung des B-Plans Nr. 8 wieder aktiviert. Am 
19.03.2015 wurde der Vorentwurf des B-Plans Nr. 8 durch die Stadtvertretung Neukalens be-
schlossen. Dieser sah die Ausweisung eines Sonstigen Sondengebietes mit der Zweckbestim- 

- 	Planzeichnung des B-Plans Nr. 8 „Photovoltaikanlage Alte Ziegelei", Stand: April 2015 
- 	ergänzende Begründung zum B-Plan Nr. 8 vom 17.06.2015 

mung Sondergebiet „Photovoltaikanlage" auf ca. 4.1 ha (57%) der Fläche des Geltungsbereichs 
vor. Am nördlichen Rand, auf denen bauliche Anlagen erhalten wurden, sollte auf einer Fläche 
von ca. 0,5 ha (7%) ein eingeschränktes Gewerbegebiet entstehen. Dies umfasst das ehemali-
ge Verwalterhaus und den Standort Tierschutzhelm. Die Vereinbarkeit dieser Planung mit den 
Zielen und Grundsätzen der Raumordnung wurde in der landesplanerischen Stellungnahme 
vom 27.03.2015 im Rahmen der frühzeitigen Öffentlichkeitsbeteiligung bestätigt. 

Im Entwurf vom 16.04.2015 wird eine Verringerung des Flächenanteils der Photovoltalkanlage 
Hausanstdmn 	 OPNV 	 Telefon: 103951777 551-0  auf 2,8 ha (39,9 %) und im Gegenzug dazu eine Vervierfachung der Gewerbeflächen auf 2,1 ha 
Helmut-st-Str. 2 - 4 	 BUS 4, 22. 80. 90 	 Telefax: (0395) 777 551-101 
17036 Neub

Ju
randenburg 	 e-rneek 	poststelletealrFrnssmeregierung.de  (29 %) angestrebt (Erweiterung der zwei eingeschränkten GE Flächen im Norden des Gel- 
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, ....,..... 	— 
Stellungnahme Nr. 2 (zum ergänzten Entwurf)  Abstimmung  

la nein Enth. 

4 

3 3. Schlussbestimmung: 

tungsbereichs um die drei GE-Teilgebiete im Osten und Südosten). Dadurch werden die ur- 
sprünglichen Planungsabsichten erheblich verändert. 

Der Bebauungsplan Nr. 8 „Photovoltaikanlage Alte Ziegelei' der Stadt Neukalen entspricht unter 
Berücksichtigung der in Punkt 2.2 genannten Maßgaben den Zielen und Grundsätzen der 
Raumordnung und Landesplanung. 

Gemäß Programmsatz 4.1(2) RREP MS ist der Nutzung erschlossener Standortreserven, der 
Umnutzung, Erneuerung und Verdichtung bebauter Gebiete in der Regel Vorrang vor der Aus- 
weisung neuer Siedlungsflächen einzuräumen. In der landesplanerischen Stellungnahme zur 4. 

1 	 1 

Änderung des B-Plans Nr. 1 "Gewerbegebiet Nord-  vom 11.07.2013 wird darauf hingewiesen, 
dass sich die Stadt Neukalen mit der Frage nach bedarfsgerechten Reserveflächen für Gewer- 
beentwicklungen im Stadtgebiet auseinandersetzen sollte. Dabei sollten vorrangig Flächenpo- 
tenziale im Hauptsiedlungsbestand genutzt werden, um dem Grundsatz der effizienten Auslas- 
tung vorhandener Infrastruktur zu folgen. In ihrer ergänzenden Begründung zum B-Plan Nr. 8 
weist die Stadt Neukalen nunmehr nach, dass ihr keine ausreichenden Alternativstandorte für 

- 	1  
... 

Christoph von Kaufmann 
Leiter 

Gewerbe zur Verfügung stehen. Es ist festzustellen, dass das voll erschlossene Gewerbegebiet 
Nord nicht entsprechend gewerblich, sondern lediglich als Standort für eine Photovoltaik- 

nachrichtlich: Freiflächenanlage genutzt wird. Es steht daher nicht mehr für eine adäquate gewerbliche Nut- 
zur Verfügung. Auch die zwei anderen in Frage kommenden Standorte sind nicht mehr 

gewerblich nutzbar, 

-Landkreis Mecklenburgische Seenplatte, Regionalstandort Waren (Murks). Bauamt, Sachgebiet Kreis- 
planung 
- Ministenum für Energie. Infrastruktur u. Landesentwicklung Mecklenburg-Vorpommem, Referat 410: 
postalisch sowie per E-Mail 

Die Stadt Neukalen hat keinen zentralörtlichen Status. Demzufolge soll sich ihre gewerbliche 
Bauflächenentwicklung gemäß Programmsatz 4.1(5) RREP MS am Eigenbedarf orientieren, der 
sich aus Größe, Struktur und Ausstattung des Ortes ergibt. In ihrer ergänzenden Begründung 
vom 17.06.2015 hat die Stadt Neukalen nun hinreichend verdeutlicht, dass die aktuelle Planung 
des Gewerbegebietes (Hinzunahme der Flächen GE1, GE2 und GE3) dem Eigenbedarf ent-
spricht. 

Der Erweiterung vorhandener Splittersiedlungen soll gemäß Programmsatz 4.1(6) RREP MS 
entgegengewirkt werden und die Ausweisung neuer Bauflächen soll in Anbindung an bebaute 
Ortslagen erfolgen. Als Grundsatz der Raumordnung ist dieser Programmsatz einer Abwägung 
noch zugänglich, hierbei jedoch mit einem besonderen Gewicht zu berücksichtigen. Der Sied-
lungsteil „Ziegelei" liegt südlich des Stadtgebietes Neukalen deutlich außerhalb des Hauptsied-
lungsgebietes und ist als Splittersiedlung zu werten. Die angezeigte gewerbliche Entwicklung 
an diesem Standort Ist nicht dazu geeignet, der Erweiterung der Splittersiedlung entgegenzu-
wirken. Aufgrund fehlender ausreichender Alternativstandorte für Gewerbe und des nachvoll-
ziehbar dargestellten Eigenbedarfs an einer gewerblichen Fläche mit eingeschränkten gewerb-
lichen Nutzungen (siehe unten) wird diese Art der Erweiterung der Splittersiedlung als 
raumordnerisch vertretbar gewertet. 

Der Siedlungsteil "Ziegelei ist für eine gewerbliche Nutzung aufgrund des Erschließungsgrades 
nur bedingt geeignet. In den Teilgebieten GE1-3 fehlen die Abwasser- und Trinkwasseran-
schlüsse. Zudem ist die äußere verkehrliche Erschließung an das übergeordnete Straßennetz 
unzureichend. 

In ihrer ergänzenden Begründung vom 17.06.2015 hat die Stadt Neukalen nun hinreichend ver-
deutlicht, dass der mediale Erschließungsgrad in diesem Bereich für die geplanten zulässigen 
baulichen Nutzungen ausreichend ist. Es handelt sich um Ansiedlungen (ortsansässiges Fuhr-
unternehmen, städtischer Bauhof sowie Errichtung eines Wertstoffhofes mit zentraler Sammel-
stelle), die hauptsächlich Lagerflächen und Stellplatzflächen benötigen. Somit ist auch der für 
Gewerbegebiete mit produzierendem Charakter erforderliche mediale Erschließungsgrad hier 
nicht von Relevanz. Die eingeschränkten gewerblichen Nutzungen sind jedoch im Bebauungs-
plan festzuschreiben. Weiterhin ist die einer gewerblichen Nutzung entsprechende äußere 
verkehrliche Erschließung an das übergeordnete Straßennetz zu gewährleisten. 
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Anla e 2 
Stellungnahme Nr. 9/1 Abwägung Abstimmung 

Ja nein Enth. 
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0 il• mar an 

er,clis 

arn 	I 2 Juni 2015 

Verteiler] 	AV 	I 
10 	20 120 I 40 I 50 

UM AG 1.10•NahluStralte 40 11501ernene,ele5pree LINS ks 
Regionalbeferch 

AMT MALCHrN am Kummerower See Meeklenburgeouournern 

Am Markt 1 Betrieb vertanarte 
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Starrenhagener 59,297 42 a 
17139 Malchin 

Malchin. 17. Juni 2015 	 Horthrig Schwert 
00399* 20974945 

7 03994 2097-3930 

Vorhaben: 	Satzung über den Bebauungsplan Nr.8 "Ph otovoltaikan- 	harivrig.schwarr 
Inge Alte Ziegelei" der Stadt Neukalen 7 03994 2097- 

Neukalen 
Unter Zekhan wastmem• 

Bestandsplan-Auskunft-Nr.: MAL-0298-2015 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

v. ir beziehen uns auf Ihr Schreiben vorn 4.052015 und teilen Ihnen Init. 

Als Anlage erhalten Sie die Bestandspläne mit unseren eingezeichneten Vertei- Der 	Anlagenbestand 	wurde 	berücksichtigt; 	in 	der 	Satzung 	erfolgen 
lungsanlagcn. Bitte überprüfen Sie die beigefügten Bestandspläne gemäß Tabelle 
im Formular „Bestandsplan-Auskunfl" auf Vollständigkeit und beachten Sie die Festsetzungen 	von 	Geh-, 	Fahr- 	und 	Leitungsrechten 	zugunsten 	des 
Hinweise und Richtlinien zu Arbeiten in der leihe von Verteilungsanlagen der Unternehmens. 
E.D1S AG. Die Hinweise sind Bestandteil dieser Bestandsplan-Auskunll. Eine 
Kopie der als Anlage beiliegenden „Bestandsplan-Auskunfe senden Sie uns bitte 
unterzeichnet als Empfangsbestätigung zu. 	 Vourgergter der 

Mr1D6chbragn 
Dr Ihm. K4nig 

Die Bestandsplanauskunft hat eine Gültigkeit von 8 Wochen. 
Vonland 
IIIMUI Oubberueln 

Die Bestandsplan-Auskunft beschränkt sieh auf das in der Anfrage angegebene 	(Vooltmder) 
Wert. Muh 

Baufeld. Bei darüber hinausgehenden Vorhaben und Planungen ist eine erneute 	Dr Mem WM,  

Bestands-plan-Auskunft erforderlich. 	 511. filesIrrereltlelSgree 
Anewrede franIglorl mem 
im, nm 

Aus Sicht unseres Unternehmens gibt es grundsätzlich keine Einwände gegen Ihren 	s.=:°,,0°/...„,Z, 
 

vorhabenbezogenen Bebauungsplan. 	 clutrum fd Dffnatel0017151. 

Carreferebare AG 

Wir bitten Sie, unseren Anlagenbestand bei Ihrer vorhabenkonkreten Planung zu 	rar...,,'"'"....rnil.'''' 
berücksichtigen. 	 1112 I» 400 os 

18.01/ 0(52 1206 DM 0410 111300 
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Anla e 2 
Stellungnahme Nr. 9/2 Abwägung Abstimmung 

ja nein Enth. 

enclis 
Diese Bestandplanauskwift stellt keine Einspeisegenehmigung bzw. Netzan- 
sehlusszusage dar. Der Verledipfungspunkt gemäß EEG wird durch die zuständige 
Fachabteilung der E.DIS AG im Rahmen der neteechnischen Bewertung benannt. Die 	Hinweise 	und 	Richtlinien 	sind 	im 	Rahmen 	der 	Umsetzung 	der 
Wir übergeben Ihnen folgende Richtlinien und Hinweise zu Arbeiten in der Nähe Baumaßnahmen durch den jeweiligen Vorhabenträger zu beachten. 
und zum Schutz von Verleilungsanlagcm 

- 	"Hinweise und Richtlinien zu Arbeiten in der Nähe von Kabelanlagen der 
E.DIS AG'' 

- 	„Hinweise und Richtlinien 7U Arbeiten in der Nähe von brefleitung,en der 
E.DIS AG" 

- 	„Hinweise und Richtlinien zu Haurnpflanzungen in der Nähe von Vertei- 
lungsaulagen der E.DIS AG'• 

Für Rtickfragen sichen(t) Ihnen in unserem Regionalbereich unsere(r) Mitarbei- 
teein gern zur Verfügung. 

Mit freundlichen Grüßen 

E.DIS AG 

i.A. Lars Schulz 	 LAHartwig Schwarz 

Aplaten 

Flinweise und Richtlinien zu Arbeiten in der Nähe von Kabelanlagen. 
Hinweise und Richtlinien zu Arbeiten in der Nähe von Freileitungen. 
Hinweise und Richtlinien zu Baumpflanzungen 

2!2 
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Anla e 2 
Stellungnahme Nr. 10 (zum Entwurf) Abwägung Abstimmung 

ja nein Enth. 
. 	' 

Kabel Deutschland 

•POSTEIN—GANG 
14444 Cleuttchlind VOrtde und Benda GmbH STADTVERWALTUNG MALCHIN 
Eckdrill B1 	61 Sc. 

Amt Maid:rin am Kummerower See 
Postfach 11 51 

Original ;en 

am 	23, ME:i 233 
17131 Maichin 

Verteiler 	AV 

19 	20 	1 	0 	40 	1 	50 

Konled.1. 	Planem Sc nonerin 
4- Lt sit•,-.1.«,y.._. 

InInton. 	03135J53256.0 
Pu: 	03115/59254349 
E.M.: 	PhnunpNelSchwennekabedeutschrand de 
filum 	S12112015 

Neukaten, Alte Ziegelei, Satzung über Bebauungsplan, 
Stellungnahme Nr.: S36895; Ihre Referenzen: zeIchen:40 Je 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

wir bedanken uns für Ihr Schreiben vom 5/7/2015. 

Im Planbereich befinden sich Telekommunikationsanlagen unseres Unternehmens, deren Lage 
aus den beiliegenden Bestandsplänen ersichtlich Ist. Wir weisen darauf hin, dass unsere Die 	Haupttrasse 	verläuft 	nördlich 	des 	Plangebietes 	im 	Bereich 	der 
Anlagen bei der BauausKihrung zu schützen bzw. zu sichern sind, nicht überbaut und Erschließungsstraße, zum ehemaligen Verwalterhaus und am Tierschutzheim 
vorhandene Überdeckungen nicht verringert werden dürfen. Sollte eine Umverlegung unserer 
Telekommunikationsanlagen erforderlich werden, benötigen wir mindestens drei Monate vor verlaufen Anschlussleitungen. Die Anlagen werden in die Planzeichnung 
Baubeginn Ihren Auftrag, um eine Planung und Bauvorbereitung zu veranlassen sowie die 
notwendigen Arbeiten durchführen zu können. 

übernommen und ohne Normcharakter dargestellt. 

Mit freundlichen Grüllen Die Hinweise sind im Rahmen der Umsetzung der Baumaßnahmen durch den 
Dieses Schreiben wurde elektroNsch erstellt und Ist ohne Unterschrift gültig. Vorhabenträger zu beachten. 

Anlagen 
1 Lageplan/-pläne, Kabelschutzanweisung Stand März 2013 

1140•10tutuldand 	Sonnu 1/ nm» und 	GmbH 
PUrunuledll 	Eckdrift ei. MN 5c1noutn 
InnburbInduou Deulune NN, nun °EI 1.180700390045335700, WC DEUTCEDKUO 

51ournurnmer 143/153/10114 USu4d444.130113702351 Ilandeerepi4144 	Amtuerein ItOrchen, Haß 145 937. 5412 dr Otulluluel Urnederlune 
Ountillsfülny 	Dr. Unnuel Cote° de Coeule-Owares. Erät Adams. Geduid Unk. Dr. Anna Siefrun 

N/20156016/B-Planverfahren 2015/doctrabellen Abwägung Entwurf.doc 
	

16 



Anlage 2 
Stellungnahme Nr. 14/1 (zum Entwurf) Abwägung Abstimmung 

ja nein Enth. 

ERLEBEN, WAS VERBINDET 

DEVTICHETELDION TECHNIK ORM 
0 tC69 0.1411/r1 

And ‚Aalein am Kummerower See 
Postfach 1151 

17131 Malchin 

Iiimbar. 	Az: 40 Je 
MNIX"Rin" 	234359-2015, Pll 23. PPB 7. Stefan °Ringer 
MUMM" +49 30 835378322 

"1,0* 	21.05.2015 
IMM 	Satzung Ober den Bebauungsplan Nr. 8 .Photovortatlenlage Alte Ziegeler der 

Stadt Neukelen 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

im Planbereich beänden sich Im Randgebiet Telekommunikationsknien (TK-Linien) der 
Deutschen Terekom AG Die Telekommunikationslinien wurden 	schematisch 	aus der anliegenden 
Wir weisen teer darauf hin, dass durch die Elnrichtung eines Solarenergieparks In 
unmittelbarer Nähe zu unseren Telekommuniketionsinlen, gemäß der Definition aus 

Übersichtskarte in die Planzeichnung übertragen und ohne Normcharakter 
dargestellt. 

DIN VDE 0800. Teil 174-3 der Unmittelbare oder mItteftere Obertritt von Strom aus 
Starkstromanlagen auf Bauteile von Telelcorn-Antagen auszuschließen ist: 

unmittelbar: 

• wem sich Teile von Starketrom- und Talekorn-Anregen berühren oder unzulässig 
nahem 

• durch Kurz- und KOrperschlOsse in Starkstromanlagen. bei denen Tede der 
TelekomAnlagen In den Potentialeusgleich einbezogen sind. 

mittelbar 1 Die Einhaltung ausreichender Abstände wird berücksichtigt. 
. 	durch eine dritte Leitung, die Im neflen 	- 	eine starkstromführende Leffung Die notwendigen Abstimmungen mit dem Versorgungsunternehmen erfolgen 

in Verantwortung des Vorhabenträgers. 
und eine oberirdische Telekom-kilege 

• durch Erdströme aus Stadestromenlagen auf Telekom-Antagen, die sich Im 
Spannungstrichter von Kraft- oder Umspennwerken, Trafostedomen bzw. geerdeten 
Starkstrommasten berufen. 

Wr empfehlen daher schon bei der Festlegung der Standorte einen ausreichenden 
Absland zu unseren Tetekommunicationsinien zu berücksichtigen 

MIM« TEL1NOUTICNNUt 011114 
e....,,uNA Tce•41.6etlel Imme DU OngliMeet St 4.0144NRuletesul I 60141.1110tWW AM Paare r«srl 1 /011 Ike Sir tote 
Postonstbgik. 01050 detdon 
I eIntan lidelon • .19 3511 4140 Imme reer wirkglut 
feCnIU POIMAN,  SAMAKI,A0 Ifil 7 590100 66/ MO N 24 SEM E3A61 orimotoosem ?164 06611.5M 1 Elle PENADN, bv, 
MW... 11. ,I....sle.d1 IVandr.d,1 I Cleschiltstsineg n. Itunn patoblIgunbuedlevisendot i Nem Male. Cersee Wir. 
i4Mk.A.CMM Amomi. s.... e Ne 11,01. se de c....a.AA Fs... 1 in em, oF a 1 464S267 
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Anla e 2 
Stellungnahme Nr. 14/2 (zum Entwurf) Abwägung Abstimmung 

	

IMPF Alt1X1 	Amt Malchln am Kummerower See 

	

sett 	2 

Können die geforderten Schutzabstände nicht eingehalten werden sind die Kosten für 
Änderungen an den TK-Linien oder Schutzmaßnahmen vom Veranlasser der neuen 
Anlagen zu tragen 

Bitte beachten Sie bei Ihren weiteren Planungen, dass keine Verpflichtung der 
Deutschen Telekorn AG besteht, den Solarenergiepark an das öffentliche 
Teekommunkate 	der Deutschen Telekom AG anzuschließen. 

Gegebenenfalls Ist dennoch die Anbindung an das Telekommunikationsnetz der 
Deutschen Telekom AG auf freiwilliger Basis und unter der Voraussetzung der 
Kostenerstattung durch den Vorhabenträger möglich. Hierzu ist jedoch eine rechtzeitige 
und einvernehmliche Abstimmung des Vorhabenträgers mit der Deutschen Telekom 
AG erforderlich. 

Kabelschutzanweisung 

Es ist immer zu beachten, dass sich die bauausführende Tiefbaufirma 14 Tage vor dem 
Beginn der Bauarbeiten Ober oder in der Nähe unserer TK-Linien durch ger Deutsche 
Telekom mittels Auskunft zu Aufgrabungen Dritte einweisen lässt. um  u. a. Schäden 
am Eigentum der Deutschen Teekorn zu vermeiden und um jederzeit den 
ungehinderten Zugang zu TK-Linien, z.B im Falie von Störungen bzw. für notwendige 
Montage- und Wanungsarbeiten, zu gewährleisten. Die Notwendigkeit der Einweisung 
bezieht sich auch auf Flächen, die für die Durchführung von Aueeichsmaßnahmen, 
für cke Lagerung von F3aumalerial wie auch zum Abstellen der Bautechnk benötigt 
werden. 

Die "Anweisung zum Schutze unterirdischer Anlagen der Deutschen Telekom AG bei 
Arbeiten anderer (Kaberschutzenweisung) ist zu beachten (siehe Anlage). 

Mit freundlichen Grüßen - 

i. A. 
....-- 

S6Inger 

Anlagen 
1 Kabelschutzanweisung 
1 ÜbersichIsplan 
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Stellungnahme Nr. 18 (zum Entwurf) Abwägung Abstimmung 

WasserZweck Verband 	
Zi 

MALCHIN 	STAVENHAGEN 

W (21 

WasserZweckVerband Malebin Stavenhagen 

'Ja nein Enth. 

- Der Verbandsvorsteher - i Bei 

S5 	17153 Sa...i.**. 	. 
Ihre Iekheh 
i.-., N.9.0.4 .m.04.05.2015 
Untite Dielen 	TI-KR 

dem Verkauf der Gewerbeflächen sollte auch der Trinkwasserbedarf berücksichtigt 
werden. Wir haben bereits auf Einschränkungen hinsichtlich Menge und Druck hinge-
wiesen. Bitte beziehen Sle uns bei Grundstücksverkäufen mit ein. 
Große Leitungslängen und zu große Querschnitte sind zu vermeiden. 

Amt Malchin am Kummerower See 	 Amkugel ',tele 	Chestina Krohn 
Am Markt 1 	 Tlelon 	039954 361-564 

17139 Malchin 	 l'Aetnx- 	039954 361-531 

Wir haben in den nächsten Jahren keine finanziellen Mittel für die Erschließung von Be-
bauungsplänen eingeplant. 

5 kronnanav.meichm-sravenheon de 

Deun. 	19.06.2015 
Gerne bieten wir dem Grundstückseigentümer bzw. einem Investor die trinkwassersefit-
ge Erschließung dieses Gebietes an. In einem Vertrag sind dann die technischen und fi-
nanziellen Bedingungen für die Herstellung der öffentlichen Einrichtungen zur Trinkwas-
serversorgung und deren Übergabe an uns zu regeln. 

Satzung über den Bebauungsplan Nr. 8 „Photovoltaikanlage Alte Ziegelei" der Freun liche Grüße 
Stadt Neukalen 
hier. Beteiligung der Behörden und sonstiger Träger öffentlicher Belange sowie 
der Nachbargemeinden ( 

%. • 
Sehr geehrter Herr Jennerjahn, Petra Tertel 

Geschäftsführerin 
Im Rahmen der frühzeitigen Öffentlichkeitsbeteiligung haben wir Ihnen unsere Hinweise 
zur Trinkwasserversorgung, Löschwasserversorgung und Abwasserbeseitigung am 
21.04.2015 mitgeteilt. 

Die Satzung wurde zwischenzeitlich geändert. Die Fläche für die Photovoltelkentage 
wurde reduziert, 3 Teilflächen für eine gewerbliche Nutzung sind dafür entstanden. Abwägung 

Die Hinweise aus der Stellungnahme vom 	21.04.2015 werden 	beachtet 
Unsere Angaben zur Löschwasserversorung ändern sich dadurch nicht. 

(Abwägung siehe Tabellen Abwägung zum Vorentwurf). 
Hinsichtlich der Abwasserbeseitigung ist zu beachten, dass wir verpflichtet sind zum 
Einsammeln, zur Abfuhr und zur Behandlung von in abflusslosen Gruben gesammelten 
Schmutzwassers und des in Kleinkläranlagen anfallenden Schlamms (FAkalschlamm). Die in dieser Stellungnahme genannten Hinweise werden in die Begründung 

mit aufgenommen. 
Dazu ist die Grundstücksentwässerungsanlage so anzulegen, dass das Entsorgungs-
fahrzeug ungehindert anfahren und die Grundstücksentwässerungsanlage ohne weite-
res entleert werden kann. 
Es bedarf weilerhln einer ausreichenden Zuwegung zum Grundstück. 

Die Stadt Neukalen wird 	im 	Plangebiet keine öffentlichen 	Erschließungs- 
anlagen bauen und betreiben; die innere Erschließung der Fläche erfolgt über 

Diese notwendigen Verkehrsflächen fehlen in der Planzeichnung, zu mindestens für die 
Flächen GE1 bis GE3. die vorhandenen Anschlüsse und wird privatrechtlich geregelt. 

Die äußere Erschließung erfolgt nach wie vor über die Zuwegung von der L 20 
Die Erschließung eines Gewerbegrundstückes mit einem Trinkwasseranschluss setzt 
ebenfalls öffentliche Zuwegungen voraus. 

eeestbveaV.6.... 	 Iseesewh«. 	 V I 
NsIdgeh..sess. 	 .....

e:a....G.......t. 
.e,reseeh. 7:, 	

.K• Meer, 	6,.. Cell ISO CIXDOMOCCV III 	Ceeres, Ces« Ne,. 	 ,._ 

aus. Der Ausbau der Straße ist geplant; eine ausreichende Zuwegung zum 

	

it 	der 	Umsetzung 	des 	Vorhabens 	werden 	die 
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Zusammenhang 	mit 
notwendigen Abstimmungen zwischen dem 	Grundstückseigentümer bzw. 
Investor und dem Versorger erfolgen. 

riteehr 	Ch.-14.Y.terre ei. '50 507 CO 	0...E. rar*. Cffli, 

Zi'"'"sTenn 	hrtee 	 K. NI:leCe21eLS 	 ...lad t.wevI trreneele. 
Male« se , 0 VarbarahwINM, 	5eredoh> W.133410:173 	 Wwe. 
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Anla e 2 
Stellungnahme Nr. 21 (zum Entwurf) Abwägung Abstimmung 

itie Bundesamt  
Dienstleistungen 

   für 	
d er 

 Infrastruktur,   
Bundeswehr 

 Umweltschutz   und 	60 
JAHRE 

ja nein Enth. 

Infra i 3 

emotttutet Ur leratürolAttor Ilmoottutteez omd Otromottento", 
oetlielleJere,te•rteliiikt.324111.19e.___ 	 '''. 	• 	- 	'" 

Amt Malchin 
am Kurnmerower See 
Am Markt 1 fonia,4vaban 241 S3123 154,4 

Pnulach 7001 s3r10 Bonn 
t 7139 Malchin 	 To/45am ..19 f0)2211 Men - 640 

ree” -49 (01223 5504 - 5763 
134,  3402 - 5463 

me.11.4oebeti45•4.445,  ex; 

teoc.t.oCtottr 	 to,- 

Inea 1 3- 454113410 	 1145,G Schmet 	 12 14412013 

..,.., stettuneahmt: 	 per E-Mail 
hier 3. Änderung des Flachennutzungsplanes und Satzung über den Bebauungsplan Nr 8 

der Stadt Neukalen. 
...,-. Ihre Schreiben vorn 04.05.2015 
A.a. 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

die Belange der Bundeswehr sind berührt, denn das Planungsgebiet liegt im 
Zuständigkeitsbereich des Flughafens Rostock Laage. 
Das Vorhaben wird hier bereits unter der Nr. I-054-15-SON geführt. Ich weise Sie auf 
meine Stellungnahme vom 27.04.2015 hin. 

Auf die Lage im Zuständigkeitsbereich des Flughafens Rostock Laage wird 
ergänzend in der Begründung hingewiesen. 

Die Bundeswehr hat auch weiterhin keine Einwände/Bedenken zum Bauvorhaben bei 
Einhaltung der beantragten Parameter. Höhe der Photovoltailcanlagen über Grund 
4,50 Meter sowie gewerbliche Bebauung von 10 Meter über Grund. 

Im Solarpark wurden die zulässigen Bauhöhen mit max. 4,00m über Grund 
festgelegt. 

Eine weitere Beteiligung des Bundesamt für Infrastruktur, Umwellschutz und 
Dienstleistungen ist in diesem Fall nicht weiter notwendig. Im Gewerbegebiet werden max. zwei Vollgeschosse zugelassen. Ergänzend 

werden 	Festsetzungen 	zur 	max. 	Höhe 	der 	baulichen 	Anlagen 	mit 
aufgenommen; die max. Höhe der baulichen Anlagen wird auf 10m über NHN 

Nach den mir vorliegenden unterlagen gehe ich davon aus, dass die baulichen 
Anlagen - einschließlich untergeordneter Gebäudeteile - eine Höhe von 30 m über 
Grund nicht überschreiten. Sollte diese Höhe überschritten werden, bitte Ich in jedem 
Einzelfall mir die Planungsunterlagen - vor Erteilung einer Baugenehmigung-
nochmals zur Prüfung zuzuleiten. 

(über Grund) festgesetzt. 

Mit freundlichen Grüßen 

Im Auftrag 

Im Original gezeichnet 

G. Schmidt 
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Anla e 2 
Stellungnahme Bürger Nr. 1 Abwägung Abstimmung 

ja nein Enth. 
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Der Eingriff in Natur und Landschaft wird durch die festgesetzten Maßnahmen 
bereits mit einem Überschuss ausgeglichen; weitere Anpflanzgebote werden 
nicht festgesetzt. 

C,‘"Teze,4 - 45/2ale( ) , 

/'• 	73_-- --  

Ein Abbruch der alten Obstbäume ist nicht vorgesehen. 
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NIEDERSCHRIFT 

zur Einwohnerversammlung im Rahmen der frühzeitigen Öffentlichkeits-
beteiligung für die Aufstellung der Satzung über den B-Plan Nr. 8 
„Photovoltaikanlage Alte Ziegelei" der Stadt Neukalen 

Termin: 	Donnerstag, den 09.04.2015 
Beginn: 	19:00 Uhr 
Ende: 	19:45 Uhr 
Ort, Raum: Rathaus Neukalen, Sitzungssaal 

Teilnehmer: Herr Voß, Bürgermeister Stadt Neukalen 
Herr Hinrichs, E-S Bau Silz 
Herr Jennerjahn, Amt Malchin am Kummerower See 
Frau Adolphi 
Herr Ulbricht 

1 Begrüßung durch den Bürgermeister, Herrn Voß 
Herr Voß begrüßt Herrn Hinrichs als Vertreter des Vorhabensträgers, Herrn Jennerjahn 
von der Verwaltung sowie die zwei anwesenden Bürger (s. Anwesenheitsliste). 

2. Erläuterung des Vorentwurfes des Bebauungsplanes durch Herrn Jennerjahn 
Herr Jennerjahn erläutert den Vorentwurf des Bebauungsplanes. Der Vorhabensträger 
ergänzt diese Ausführungen und informiert über die geplanten Termine der Umsetzung. 
Herr Hinrichs teilt des weiteren mit, dass der Löschwasserteich und das Tierheim im 
Bestand erhalten bleiben. 

3. Diskussion/Anfragen 

Herr Ulbricht  
Herr Ulbricht fragt an, was mit dem ehem. Lockschuppen passieren soll. Der Lockschuppen 
wird gegenwärtig illegal zur Müllentsorgung genutzt. 
Herr Hinrichs teilt hierzu mit, dass der Vorhabensträger hierzu noch keine konkreten 
Vorstellungen hat, ggf. bleibt nur der Abriss. 

In der anschließenden Diskussion wurden von den anwesenden Bürgern keine 
grundsätzlichen Einwände zum Vorhaben vorgetragen. 

Aufgestellt: 
, 

i.A.,,Jennerjahn 

Malchin, den 22.04.2015 

Anlage:  
Anwesenheitsliste 

1 



Anwesenheitsliste 

Betreff: Bebauungsplan Nr. 8 „Photovoltaikanlage Alte Ziegelei" der Stadt Neukalen 
Einwohnerversammlung im Rahmen der frühzeitigen Öffentlichkeitsbeteiligung 
Datum: 09. April 2015, 19:00 Uhr 
Ort: Rathaus Neukalen, Sitzungssaal 

Name, Vorname Anschrift Unterschrift 
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